
R 
-

H 
Mittelverwendungsüberschreitungen, Haushaltsrücklagen 

7. MmElVERWENDUNGSÜBERSCH REITUNGEN, HAUSHALTSRÜCKLAGEN 

7.1 Mittelverwendungsüberschreitungen 

Auszahlungen bzw. Aufwendungen, die eine Überschreitung fixer, fman­

zierungswirksamer Mittelverwendungen im Finanzierungs- bzw. Ergebnis­

haushalt und nicht fmanzierungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaus­

halt erfordern, dürfen nur auf Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung 

geleistet werden. In § 54 BHG 201 3  sowie in den An. IV bis VII des BFG 

201 4  sind die Überschreitungsermächtigungen geregelt. 

7.1.1 Finanzierungshaushalt - Bedeckungen 

Die Bedeckung der im Jahr 201 4 bewilligten Überschreitungen im Finan­

zierungshaushalt in der Höhe von 1.647 Mrd. EUR erfolgte durch Min­

derauszahlungen (n5,85 Mio. EUR1, durch Sonstige Mehreinzahlungen 

(364.29 Mio. EUR). Mehreinzahlungen aus KredilOperationen fUr Rück­

lagenentnahmen (437,69 Mio. EURl sowie Mehreinzahlungen aus Kredit­

operationen (5 19,01 Mio. EUR). 

Abbildung 7. I - I :  Bedeckung der überplanmäßigen Mittelverwendungen im Finanzierungshau -
halt 201 4  (in Mio. EUR) 

• SonstIge Mehrl!1nuhlungen 

• Mehfelnuhlungen ilUS Krfd,toptflt,onfn 'ur 

I!:uc!d'genentnil hrnen 
164,29 

• Metllf1nZilhtungen ilU� Kredltoptt.JIuonen 

Quellen: HIS, I!lgene Berechnung 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Bedeckung der überplanmäßigen 

Minelverwendungen ( 1 .647 Mrd. EUR) pro Untergliederung nach Minder­

auszahlungen und Mehreinzahlungen getrennt dargestellt. Bei den Minder­

auszahlungen (n5,85 Mio. EURl wird nach der Bedeckung in den Detail­

budgets unterschiedlicher Globalbudgets in derselben Untergliederung 

(275,28 Mio. EURl bzw. in unterschiedlichen Globalbudgets anderer Unter­

gliederungen in derselben Rubrik (50,57 Mio. EUR) unterschieden. Die Mehr­

einzahlungen werden nach Sonstige Mehreinzahlungen (364,29 Mio. EUR1, 
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Kreditoperationen fur Rückjagenentnahmen (437,69 Mio. EUR) und Kredi­

toperationen (5 19,01 Mio. EUR) dargestellt. 

Die höchsten Sonstigen Mehreinzahlungen fur die Bedeckungen stammen 

in der 

UG 1 3  .Justiz· (89,71 Mio. EUR) aus 

Erlösen flir hoheitliche Leistungen 

Einziehungen zum Bundesschatz 

Veräußerung von Liegenschaften des BMJ 

(bebaut) 

Veräußerung von Liegenschaften des BMJ 

(unbebaut) 

- UG 20 .Arbeit· (144.21 Mio. EUR) aus 

Auflösungsabgaben (zweckgebunden). 

siehe Tabelle 7.\-2 

Überweisungen gemäß § 51 AMSG 

(zweckgebunden) 

68,98 Mio. EUR, 

1 6,97 Mio. EUR. 

3.45 Mio. EUR, 

0.31 Mio. EUR; 

\8.21 Mio. EUR. 

1 26.00 Mio. EUR. 
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Tabelle 7. 1-1:  Bedeckung der überplanmäßigen Mittelverwendungen im Finanzierungshaushah 
201 4  {in Mio. EURj 

Fm.nli�1 ung �h.Ulha It 

hdKkling durch a.dKkung durch hdKkung durch MtohretnublungH 
Nfnct...IIUD.hlunvu "t"""ausuhlu,.n 
In cMn DetaJlINdgreU t"u�"'" -_ .... _ . "' I,Intttsddedt1c.htt "",U·"dt ... ...... ....... 

��'"- U�ln 
.... tIgo (Iüd< ...... operUioMft 

Unto<t'......., dKMIlMn lubrik 
........... ) 

fn Mio. (UR: 

0\ 0,11 0,31 

,. D,OS 1.4.2111 14.34 

11 4'9.43 10,78 61.02 117,22 

12 2.31 1,10 2,S8 6.01 

13 14.13 lI9.11 103.84 

,. 20,90 23.32 44,22 

" 3,60 l,8S 50,'5 

" 
....,.0.1 10.)' O.OS 126.150 '4.20 )OU • 
auf OMrgrt�f des fl�l'Urah"'tns Inrechtnbarll 110.95 

,. lU.21 310,13 '54,34 

" 0,52 10,39 ]4,02 ,U,93 

" 20&,77 21).8.,11 

n 46,65 36.46 n.n 
,. 40.00 '.'2 4',41 

" 40,41 '0,41 

.... 46.15 0,52 "',60 115,)0 511�" .75.97 

auf Ol:H!rgrenze des flninzrahmens lIInfl!(;henbil 309,90 

,. 118,15 50.99 169,14 

" 0.11 0,11 

II 2.69 Z.Ol 3.16 3.501 

3l 16,40 16.40 

_. 120," 2,07 71.21 ''',11 

.:uf Ober;lren;re des fi"�ru:'nhmeIlJ .. nachenu.,- 71,2115 

•• O,OS 1,U O,lS 28.08 31,11 

41 1),68 1O,·"" ]5.22 59.14 

., 25,91 25,32 5l.25 

" 1.28 U,51 o,n 69,00 115.03 

•• 0,12 0,12 

'5 2,40 �,le 1.80 10,38 

.......... n.41 47.91 4Z.91 159.42 0,12 267,12 

auf ObtfSlfenre des flnanznhmen, Intec"."barl) 202,36 

" 1,51 7,51 

_ .. 7,Sl 7,51 

.uf Obergfl:nU des fira.ßZr.JIhme:nJ .nrKhenbM'l 1,51 

- 275,2. SO,S'I U4,2t 4n.69 SI'�OI 1."'1,14 

0111' Okrgrl:nZl des finillZT1lhmenl .,UKhmIJMlt aOl,n 
Minct.rausuhlunpn US,IS 

MehmftlillhlungH 1.320,99 

ltrHtta,.,-iltioMn 956,70 
I) UberptolnIllU.11Jf: MIU.I"'f:fW.nClung.n 1111 'i"anliffi.lnlJshl..\l�.ll. dlt durch RlKklolg.ntntn .. n lll.n bedK't wuldtn, "höh.n lJemU j 12 B� 201] di. A.usul'lwng�borrlJ,.nun 

df:'i i�lhq.n BfRCi 
Duellen: HI�, .Ig.n. a'fflhnung 
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In der nachfolgenden Tabelle werden die wesentlichen, von den Ressons 

übermitteilen, Begründungen zu den bewilligten überplanmäßigen Millel­

verwendungen über einem Betrag von 100,00 Mio. EUR auf Voranschlags­

slelle und Konto dargeslellt. Gemäß § 54 Abs. 1 3  BHG 201 3  hal der Bun­

desminisler für Finanzen den RH bei Mitlelverwendungsüberschreilungen 

bzw. bei Mittelumschichlungen vor dem Vollzug nur zu informieren. 

Tabelle 7 . 1-2: Begründung der überplanmäßigen Minelverwendungen im Finanzierungshaushall 

201 4  von jeweils über 100,00 Mio. EUR 

I F'"'" 

..

.. ""9'h� 
11510'-· 
11 ILII.AI' , ... 

10010101/1-7340.304 
Atbelum,rhad.inistrJtion llU5K: 
ArbeIUm.rlrt.1dmlnfstration IMckg�nden: 
ÜberwetsurHj .n du AKS • AuftOsungs.bg.bt 
(lW) 

2OO10lO1/t-14JO.OIO 
Aktive ArbeiUmlrktpotiti�: Ahfvt 
Arbtium.rlltpoUtlk zwtCkgebunden: Ud. 
Transfers •. übrige Sektor,n d. Wirtschaft (lW) 

20010201/1-7680.100 
"ktlvt Arbtitsm.rktpolitik: Akti .... 
Arbeltlmlr\tpoUtlk. twtug,burnltn: Sonst. 
luw. oftn. Gegenleistung ." pnytlKfM r.". (lW) 

20010102/1-7621.000 
ltiltungtn/Beilllg.: lelstungen/"'Ilrlg •. 
,we<:kgtbunden und �Irllbtl; Arbtltslostngttd 
(zwl 

'.umt GI 20.01: 

'" 11 .,. ......... kht ... • 

UUAI • C C ...... ,. ...... ' , ........ 
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2lO10100/1·1l10.004 
lundesbtiulg Pl/A. w'NMt: 
'.nsiocuversktwrungUinsult. lundubtitr., 

22010200/t·7110.00S 
lunde.sbtitt� VAEB. v.rl.bfl: VA ror 
(lstn�hnen und 8efS�u, lundflbtitril' 

22010]00/1-7] 10.001 
8undf.sbtittilg SVA, vilrlilbet: SVA der 
gewerblichen WIrtschi1ft, 8undesbtltrilg 

lZOlOSOO/I·7110.006 
PilrtMfleitwng SVA, vilrubel: SVA der 
gewtrblkhen Wirtschaft. Pilrtnerlelstung 

,,"Mt 'I 22.01: 

'" Mio. (IM 

11,21 

100,00 

26.00 

]to,tl 

454,14 

60,11 

IS,IO 

GemiA n 2b Abi. I und 17 Abs. I Arbeitsm.rktpobtik. 
FiniinderunSSfesttl (AJilPfG) hilbtn ktritbe bei I.endlgun, eines 
ilrbtlulosenver,lchtfUngspftkhti9tn l.senlftigungsvtrhlltnisMI 
tlne Auft6sung'ilbglbt lU .ntrichten. Oie dildurch erzielttn 
M.hrtlnlilhlun,.n sind gtm. U Zb Abs. ] und 11 Abi. 2 AMPfG lU 
SO v.H. der Albeitsm.lrktrikkug. lUlufuhr.n. 

ro, dlWtW Projekte dfl Arbeitsm.rkts.rvk. (WM I.'. Oberbtttit.btidle 
lehrilulbiLdun" WiH.relnstitg .lt Zukunft. modulilre 
M.tilililusblidungen In diven.n Stilndort.n Obt,httrrtkhs 1'-1.) sind 
tuslttllche flnandtUe Mittel erfordertich. 

Für Projektftnantltrun,en In der Arbelumlfktf6rdffung 
des A,bti\Jm.rtUffvlu wie l.B. fDr mocMilrt 
FKh.rbtltfflnt.nslvilulbltdung, Wled"elnstle, mit Zukunft u.a. sind 
lullutlche ftllilnlleU. Mlttt!. f.rford"lkh. 

GemaA dtr aktuellen PfOtnoH dfl WlfD (Sept. 2(14) HUuft skh di. 
Zahl der ArbeitslOHn I. Jiihr 2014 auf 100.200. o..r IVA W\lrde aLif 
lasls der WIFO-Prognose vo,. Oktober ZOll .nteUt und bt noch VOI't 
291.000 .rbtitslou:n P"senen ausgegangen. DIf'us ,rglbt sich dtt 
überwiegend. M.hrbedarf. Weitere e",6h,ndt Elnftussfaktoftn kommen 
aUI den lertlchen der P.nslonsverskhefUn, ror lelrtungsbe.l�et 
nach dtm AM; (Abrechnung 2012/20tl). Welttrblldun9'9tld und 
Alttrstellztitgfld. 

8fl der f'VA wtrdtn dtnelt Mehraufwtndungtn I.H.v. 60,11 Mlo. EUR 
infolge eines �htrtn PtnsJonsaufwandts angenommen. Obwohl 
dtfltlt tlnt sinktnde Anuhl an Pensionen (. 9SO Penontn) als bei dtr 
ludgettrsttllung ilngenotllmen (1.914.900 Personen) tfWarltt wird. 
überwiegt die UnttrKhluung der Durch.sdlnltUptnslonen. 8tl der 
ludgeti,rung wurdt von einer Ourchschnittspenslon von 1.060,1' EUR 
auS9f9angen. Aufgrund .ktutU., Dalen wird derzeit jedoch tIIlt tlner 
Ourchschnlttspens50n von 1.061,19 [UR germntt. 
UnletKhlllung dtr Dur[hschnittsptnsionHntwkktung bei dtr 
VerslchefungUinsutt tu, EiHnbilhnen und Itrg�u sowie legltktlung 
von Abrtehnungsftsttn dH Jah", 20ll. 

Unterschltlung der OutchKhnltupenslonMntwlcilung MI der 
109.2' SollalvtnlchetungSinstalt der gewerblkhtn Wirtschaft sowlt 

Begleichung von Abrechnungsr.,t.n des Jahres 2013. 

1),0] 
legltkhung von AbrtchnungsfHltn 6ts Jahres 201) bei d.r 
SOl\at .... 'skhtfungSilnsult det Iilutm. 

202,75 
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'n Nfo. EU. 

U' 10 .IUdu .. y'" Fr ...... • 

" JO.02 .ScWe.' $" •• tktl ....... 
30020700/1-4006.001 
ZWKkgebundene Gebarung Bundl!:uchultn: 
Gtrlngwtrtigt Wirtschafugüler 

30020700/1·4008.001 
Zwe:ckgebundent! Gtbarung 8undH5chulen: 
Geringwtrti9t WirtKhitftsgliltr (AOV) (,tlIiI) 

30020700/1-'100.004 
Zweckgebundene Gebarung 8undtnchuLen: 
lebensmitteL 

30020700/1-6001.900 
lwtcligtbl,lftdtne Gebarung 8v.ndts,s,chulen; 
EnergiebezDgl! 

3OO2G1OO/1·7281.9OO 
lwt(�gtbundtne (ieb'tung 8undesKhulert: 
Werkteistungen durch Oritte 
3G020900/1�6001.900 
Heimt sowie btsol'ldere Einrichtungen: 
EnerglebtlOgt (lW) 
30020100/1·7302.000 
PftichuchuLen Prlm,,- und StkundJrstufe I: 
Transferzahlungen an lInder gemlß FAG 

wsamt GI 30.02: 

Die zusätzlichen tlnilnlieUen Hittel werden für die A.nKh:dfunq von 1,00 geringwertigen Wirtich.rUglitern ben6tigt. 

Die JusitzUchen fin.JInzieUen MitteL werden für die Anschaffung ..-on 
I,OS geringwertigen Wiruchaftsgli�rn b.n6tigt. 

Oit lVJJulichen finanziellen Mittel wtfden für die Anschlffung von 
],.42 lebensmitteln benötigt. 

19,40 Oie lusitzlichtn flrt,,,,"i�Uen Mitt�l we�dtl1 für die AbdKkung von 
Energiekoslfn benötigt. 

Oie LUsiuli�n finanziellen MitteL werden filr Werkleistunqeß durch 2.01 Oritte ",nötigt. 

0,41 Oie zusätzlichen fina.nziellen MitteL werden rot die Abdeckung von 
Entrgltkosten b�nötigt. 

119.96 fo'thrbedarf für "uu'hlungen aus Tr .. ndefS grrniß 
finanuusgLeichsgeseu. 

153,32 

Ollen"n; H1S. r1'l'l!n. 8'1!,.chnung 

7.1.2 Ergebnish�ush�lt - Bedeckungen der fin�nzierungswirks�men Ge­
b�rung 

Die Bedeckung der im Jahr 2014 bewilligten Überschreitungen im f,nan­

zierungswirksamen Ergebnishaushaushalt in der Höhe von 1 ,543 Mrd. EUR 

erfolgte durch geringere Mittelaufwendungen ( 3 1 9,85 Mio. EUR), durch 

Mehrerträge (341 ,74 Mio. EUR) sowie Bedeckungen ohne Ausgleich im 

Ergebnishaushall (88 1 ,68 Mio. EUR). 

Abbildung 7. 1-2: Bedeckung der überplanmäßigen Miltelverwendungen im f,nanzierungswirk­
samen Ergebnishaushall 2014 (in Mio. EUR) 

• /IIinderaufwendunljen 

• .... ehrerträge 

• ohne A.usgLeich im Ergeb",�hau�haLt 

QueLLen: HIS, eigene Berechnung 
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Tabelle 7. 1 -3: Bedeckung der überplanmäßigen Mittelverwendungen 201 4 im linanzierungswirk­
samen Ergebnishaushalt 2014 (in Mio. EURj 

Ergebmshillishilil 

-.... - IMKtu"9 .tlJ'tft  
�nder.ufwendtlnten In den Mlnder.ufwend"ngen ledKkunt MIM 

In unterachtedlkhen a.dKkung durch 
DotaIIHdtoU •• tendliHlkMt 'lo�.,.,... M-. ... 

Aullleteh Im Gt. .. mt 
UG " .... hdllb I. � '�I"""""t 

"_nt "-,. .......... 1. 
deruUttn lIIulH1. 

In Klo. [UR 

01 0.22 0,22 

10 10.50 0,05 14,29 24,84 

11 38,93 '.50 67,02 112,45 

12 2.33 1,10 2,51 6,01 

13 14.13 &4,11 tI,30 
" 14,90 10,56 25,5:1 

15 3,60 1.77 5,]1 

a.k1k 0,1 'U' 0.05 104,21 '4.11 272,7' 

20 144,21 110.13 454,14 

21 0,52 10,3' 34,02 U.!U 

22 139.36 119,36 

23 "6,65 36,46 13.11 

" 40,00 4.42 '4.41 

2' 40,41 40.41 

•• twill: Z 46,15 0,52 1t4.60 '''.79 -." 
30 118,15 SO.,, J69.14 

31 0,11 0,11 

32 2,69 2,07 3.76 8,51 

33 16.40 16.40 

I.kill ] UO,I4 2,07 71.26 1".11 

'0 0,05 3,43 G,IS 27,99 31.62 

" 11.68 10,« 29,111 '3.99 

" 25,92 25,22 51,1' 

'3 1,28 '4.51 0,23 69.00 115,03 

.. 0.12 0,12 

" 2.40 15,111 1,10 10,31 

.... n4 17,41 47,Il 42,92 1s.6.01 212,2' 

51 l,SI 1,SI 
... 11Ir1k 5 1,51 7,51 

- NU' ICl.57 "l� ..... L54J,H 
..... wt .. J • )19,15 

- 341.74 

- - - -- "',61 
a.,.tt.nc HIS. t1�nt lWrtc:hl"lll"'f 
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7.1.3 Ergebnishaushalt - nicht finanzierungswirksame Gebarung 

Bei den im Jahr 2014 genehmigten Überschreitungen im nicht fmanzie­

rungswirksamen Ergebnishaushaushalt in der Höhe von 1 ,035 Mrd. EUR 

erfolgte die Bewilligung gemäß An. VII BFG 2014 ohne Ausgleich im Ergeb­

nishaushah. 

7.2 Überschreitungen ohne gesetzliche Grundlage 

Gemäß § 1 Abs. 2 RHG hat der RH die vom Bundesminister rur Finanzen 

überminelten Auszahlungen, die vom Bundesvoranschlag hinsichtlich ihrer 

Höhe oder ihrer Natur abweichen (überplanmäßige Minelverwendungen), 

laufend überwacht und insbesondere geprün, ob in allen deranigen Geba­

rungsfallen die gesetzlich erforderlichen Bewilligungen vorlagen und ob 

die vorgesehenen Bedeckungsmaßnahmen eingehalten wurden. 

7.2.1 Finanzierungshaushalt - Überschreitungen ohne gesetzliche Grundlage 

Im Jahr 2014 gab es im Finanzierungshaushah keine Minelverwendungs­

überschreitungen ohne gesetzliche Grundlage. 

7.2.2 Ergebnishaushalt - Überschreitungen ohne gesetzliche Grundlage in 
der finanzierungswirksamen Gebarung 

Im fmanzierungswirksamen Ergebnishaushalt lagen Überschreitungen ohne 

gesetzliche Grundlage in Höhe von 90,22 Mio. EUR vor, deren Zusammen­

hang sich aus der folgenden Tabelle ergibt. 
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Tabelle 7.2- 1 :  Zusammenstellung der nicht gedeckten Mittelverwendungen im fInanzierungs­
wirksamen Ergebnishaushalt nach GB 

Etgebnlsfl'u,."lt 

.kttt_ 
""� ","'� MftgIwt � ..... , 

12 Aulerü 
11 Justlr: 

1S fiNntwrw.ttung 

1 t SoNt.n ufWI ICons.uIMnUnsdwtz 

ZZ h"slonsWfskhftung 

Zl "-nsMmtn - lumtlnn." und BIiMte 

24 Guundht'lt 

)0 IUdu", und f'auen 

JZ Kunst und Kulll,1' 

12.02 

1).01 

11.01 

15.01 

nOt 

ll.OI 

ll.O2 

ZZ.OJ 

Zl.OI 

140] 

30.03 

lZ.Ol 

)],01 

I" M •. (01 

Au�· und IntegfluonspohtlKtM lUAn,h..en 6,'] 

Otdou .. odIunt 1.11 

Str.f...tlmg l,l1 

St.�ng , Services 4.6Z 

Steuerung u-nd Sefvicö 0.'7 

IundHbtlu.g und '.rtMNistung. v'OIIMt 64,11 

"WSft.id'lSzvlIgtfl. v'Nbtl <." 

Sonstige leIstunge" .rur "". vlrl.bel 0.41 

Hoh.ltsvtrw.1tun9 und lusg.glWdertl 
0.11 

Institution," 

GHundh.iuvonorgt: u. Vtfbf.uchtfgHUnd�lt 0.01 

Kunst und Kultur 0,71 

Kunst O.OS 

2.04 II W,rt.sdMft (fondlung) 
-"------

WittKtwfl (fOfKhung) 

SM 

188 

10.» 
�t HIS 

Der Schwerpunkt der Überschreitungen ohne gesetzliche Grundlage im 

fInanzierungswirksamen Ergebnishaushalt lag in der UG 22 _Pensionsver­

sicherung- mit 64, 1 7  Mio. EUR flir die VA flir Eisenbahnen und Bergbau, 

Bundesbeitrag (9,48 Mio. EUR), flir die SVA der gewerblichen Wirtschaft. 

Pannerleistungen ( 1 1 .88 Mio. EUR). flir die SVA der gewerblichen Win­

schaft. Bundesbeitrag (38,28 Mio. EUR) und flir die SVA der Bauern, Pan­

nerleistungen (4.53 Mio. EHR) vor. 

7.2.3 Ergebnishaushalt - Überschreitungen ohne gesetzliche Grundlage in 
der nicht finanzierungswirksamen Gebarung 

Im nicht fmanzierungswirksamen Ergebnishau halt lagen Überschreitungen 

ohne gesetzliche G rundlage in Höhe von 493.66 Mio. EUR vor. Die Über­

schreitungen ohne gesetzliche Grundlage im nicht fmanzierungswirksamen 

Ergebni hau halt betrafen vor allem Aufwandsänderungen von Verbind­

lichkeiten/Forderungen (Gebührenrichtigstellungen-ALV] in der UG 20 

_Arbeit- in der Höhe von 271 .76 Mio. EUR bzw. Aufwandsänderungen von 

Verbindl ichkeiten/Forderungen (Gebührenrichl igstellungen) in der UG 22 

_Pensionsversicherung- in der Höhe von 1 4 1 .09 Mio. EUR sowie Wenbe­

richtigungen zu Forderungen in der UG 46 _Finanzmarktstabilität- in der 

Höhe von 5 1 .00 Mio. EUR. 
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Die Veränderung der Personalrückstellungen (z.B. bei einem Wechsel der 

KostensteIle) wurde. wie vom RH bereits im Jahr 201 3  Itritisien. abermals 

durch die vollständige Aunösung der entsprechenden Rückstellung und 

eine vollständige Neudotierung verbucht. Dadurch entstanden unrichtiger­

weise Enräge aus der Aunösung der Personalrückstellungen und es wurde 

gleichzeitig ein Aufwand aus der Dotierung von Personalrückstellungen 

generien. Die er Aufwand ftihne teilweise zur Überschreitung der festge­

legten Aufwandsobergrenzen und folglich unrichtigerweise zu ungesetz­

lichen Überschreitungen. 

Dieses Problem wird durch den RH im Zuge der Prüfung der Abschlussrech­

nungen gemäß § 9 RHG ftir das Jahr 2014  abermals überprüft und rich­

tiggestellt werden. 

7.3 Haushaltsrücklagen 

Das mit der ersten Etappe der Haushaltrechtsreform neu gestaltete Rückla­

gensystem durchbricht zu Gunsten einer nexibleren Budgetgebarung den 

Budgetgrundsatz der Einjährigkeit (vgl. An. 51 Abs. 2 B-VG) und ermög­

licht den hau haltsleitenden Organen einen nexibleren Milteleinsatz. Es hat 

den Zweck. dass übrig gebliebene Voranschlagsreste zu einem späteren Zeit­

punkt in Anspruch genommen werden können. wenn sie benötigt werden. 

Diesfalls erfolgt eine Miuelverwendungsüberschreitung. welche zur Erhö­

hung des NeuoflOanzierungsbedarfs ruhn. 

Tabelle 7.3- 1 :  Ermittlung der Rücklagen 2014 

r in.nllfrungsh.ilu sh.lt 

Aof_ '"' ... , ... ..- .-..- � lndMo ..... 
............ ........ lOtl: 2014 

in Mlo. (UR 

o.ullbudgttrOckL.gtn 14.7".42 ·261,10 ·524,17 ... 1.445,98 15.)98,91 .. 65'.51 

V.mbt. Auu.ilhlungvudbgen 664.OS . 173,11 .. 296,15 717.29 ... 123,24 

RlICklfgen IU$ Mthrtinllhlungtn von der EU 1'1,91 • 1.51 .. 14.4' 148,91 ... 6,97 

Zweckgebundene finlllhlung,nkkagtn 1.&04.86 ·259.51 ... 496.4' 2.041.1) ... Zl6.97 

50_ 1f.nStll -IM,n - H1.4I • '.ISJ." 11.17'.96 • t.DU.'. 

o-u. Ill(k�tNII"'" 
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Mittelverwendungsüberschreitungen, Haushaltsrücklage:> 

In Summe wurden im Jahr 201 4  Rücklagen von 2,253 Mrd. EUR gebildet, 

davon konnten 1,446 Mrd. EUR den Detailbudgetrücklagen, 296,35 Mio. EUR 

den variablen Auszahlungsrücklagen, 1 4,48 Mio. EUR den Rücklagen aus 

Mehreinzahlungen von der EU sowie 496,48 Mio. EUR den zweckgebun­

denen Einzahlungsrücklagen zugeführt werden. Der Stand der Rücklagen 

betrug zum 3 1 .  Dezember 2014 insgesamt 1 8,377 Mrd. EUR bzw. 24,3 % 

der veranschlagten Auszahlungen des Finanzierungshaushalts Allgemeine 

Gebarung im Jahr 2014. 

Tabelle 7.3-2: Veranschlagte Rücklagen 201 4  

190 

F 1n�nll4!fung�hiushilt 

- -
"" ............ 201. 201. 

1n Mio. [UR 

01 Prlsldentsch.ftshnrlel 0.30 0.30 

0' lundHgesetzgtbl,lng 20,00 10.00 

Ol Verf iuungIgerichUhof 0,10 0.10 

.. Vtrwilltun9sgtfkhllhof 0,10 0.10 

os VotbanwMlsch.h 0.30 0.30 

.. ItKhnungshof 1,00 1.00 

10 lundesbnrltrlmt '.00 '.00 

11 Inn.rts tO,SO 90.50 

II olu&.fH It.ll 11,]) 

Il lUjtiz 39.41 ]9.47 

14 Mititlrische An9�tgl!nh .. lt.n und Sport 71,00 71,00 

lS fln.nzwfW.ttung tl,57 11,57 

II PtM�n - Itl.tinMn und a ... ",te 52.00 52.00 

lS F'lIIilien und Jugend l." l," 

)1 Wtsunsch"t t.lnd fonchung 147,01 1'1,01 

.. Verkehr. Innov.tlon und Tec:hnologle 1.39 1,19 

41 URlwflt 111,04 118.04 

., lundHvenn6gtn 29,79 29.19 

, • p ..... ..... 

Duell,n. lud9,tHucht .• lKkl"'tl9,b'tll"' 

Im Voranschlag 2014 wurden insgesamt 610,80 Mio. EUR als Rücklagen­

verwendung veranschlagt und zur Gänze in Anspruch genommen. 
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Mittelverwendungsüberschreitungen, Haushaltsrücklagen 

In der Rücklagengebarung wurden folgende Vorgänge unterschieden: 

Umbuchungen: Verschiebungen von Rücklagen zwischen den 

einzelnen Ressorts (z.B. wegen Kompetenzver­

schiebungen) 

Entnahmen: 

Aunösungen: 

Zuflihrungen: 

Rücklagenverwendung flir die Millelverwen­

du ngsüberschreilUngen 

Rücklagenverzichte der Re orts sowie die Ver­

wendung der veranschlagten Rücklagen mit 

Ausnahme der zweckgebundenen Rücklagen, 

welche verrechnungstechnisch bei den E ntnah­

men abgebildet sind 

zeigen den den Rücklagen tatsächlich zuge­

flihrten Jahresverfligungsrcst 

Umbuchungen der betroffenen Rücklagen erfolgten aufgrund der Novelle 

zum BundesministeriengeseLZ 1986, BGB!. 1 Nr. 1 1 /201 4. Die Entnahmen 

zeigen die Rück.lagenverwendungen für die Millelverwendungsüberschrei­

lUngen. In den Aunösungen sind neben der Verwendung der veranschlagten 

Rück.lagen mit Ausnahme der zweckgebundenen Rücklagen in der UG 41 

_ Verkehr. Innovation und Technologie" in der Höhe von 3,39 Mio. EUR und 

in der UG 43 
"

UmweIl" in der Höhe von 93,04 Mio. EUR. welche sich bei 

den Entnahmen fInden. die Rücklagenverzichte in der UG 1 5  "Finanzver­

waltung" in der Höhe von 10.00 Mio. EUR und in der UG 22 
"

Pensionsver­

sicherung" in der Höhe von 1 73.1 1 Mio. EUR abgebildet. 

Die folgende Aufstel lung zeigt die Veränderung und den Stand der Rück­

lagen. 
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Mittel verwe n dungs u be rsch rei tu ngen. Hau s ha I ts ruck la ge n 

Tabelle 7.)-): Veränderung der Rücklagen 201 4  getrennt nach Untergliederungen 

f i na rlzitrul'IgshiliushaLt 

AIIfl"fl- Ant'" 
u"' ........ E_ ..tI6su ..... ZuflihNftIH lndlMstind ZohIungoo 

UGI-� ... ......... (VA) 

In "'ia. EUR In .. 

LM, _ ... m, ... 
01 PrlsidtnlKh .. rtshnrlei 2,3) ·0,31 -0.10 .. 0,14 U;l 24.5 

02 8undHgtseugtbung 0.63 - 20,00 .. 1.5,00 38,63 n.1 

01 Vtrfusungsgflichtshof 0,74 ·0.10 ... 0.74 1,18 ',' 
04 Vtrw.ltu ngsgtrichtshof 1,12 ·0,10 .. 0.23 1,26 '.1 

05 Volkunw.ttschaft 1,16 ·0,30 ... 0,28 3,14 31,3 

06 RKhnungshof 1,19 - 1.00 ... 0.54 6,73 21,6 

10 BundHbnzlenmt 132.30 ·0.47 ·14,29 -',00 ... 14,16 127,70 32,2 

11 Inneres 11S.51 -3,01 -61,02 - 90,50 ... 8,09 163,07 '.' 

Il lI.uAtrlu 104.2.5 ... 1,01 - l.se - 18.33 .0.90 87,25 20,& 

Il Justil 246.7' ·39,4] ... 30,09 111.16 18,3 

" Mllitlrischt 
1&0.26 ·11.00 ... 2.14 112.11 5.2 

A.ngelegenheiten und s.port 

15 Fin.nl'V'trw,ltung 103.29 - 21,51 ... 19,19 700,91 63,1 

" Öffentliche Abgabtn 2,67 -0,32 +0,56 2,91 

SM ...... O.t 1.74J.1.1 - 0,47 ' 'Ul - 2".'7 • '2.11 1..414,32 11,2 

- -
2. Arbeit 15,64 + 22,36 97,99 I.' 

II Soriales und 93,51 ·34,02 .3." 63,02 2.2 lonsument:enschuU 
22 "nsionsvenkhtr'IUIg 173,n • 173,11 •• 00 

21 
Pensionen - Beam.tinMn 

230.63 • ]6,46 -52,00 + 18,20 160,17 I.' 
und Btamte 

" Citsundh.�it 69,66 - .,·n .. 0,67 65.91 ••• 
25 familien und Jug.nd ",ll • 40,41 -],90 + 26,52 ]0,1' 0.' 

__ 2 .".n - I1.I.JO -UI,Ot .71.,21 411,64 1,1 

...... 
1. Bildung und Frau.n 59,67 - 7,03 ·50,99 .. 68,64 70,28 0.' 

11 Wissenschaft und forschung 6]0,74 -0,11 - 141.01 +14,17 567,79 13,9 

32 Kunst und Kultur 0,00 + 7.50 -3,4' • 1.61 5.67 I.' 

II WlrtKl\aft (Forschung) 690,57 -16.40 53.17 52,3 

" Verkehr. Innovation und 
3.'9.111: + 12,62 361,&0 15.3 

rll!dmol09i� (Forschung) 
__ J 1.tot,1.I .0.47 ·70." ·141.01. • 1.I7.OJ 1.051,71 1,1 

4 

'0 WlrUCl\aft 399,76 ·2.1,08 + 7,19 HI.87 105,0 

" Verkehr. Innovation und 
1.912,42 ·31,62 • 116.18 1,989,98 '2.1 

TKhnologie 

" lInd-, Forst- und 
224,56 • 25,lZ .102,12 301,17 13,5 

Wauerwlrtsch.ft 

" Umwelt 111,90 .93.0' • 162.04 - 25,00 .5,82 723,71 lU.3 

" Fifllnuus,gl.ich 16,44 + 62,32 1'8,76 14,7 

" BundHWrmi5gen 2.163,49 • 1.80 - 29,79 .2'1.11 3.073.01 199.5 

.. FlnillUlI'tatlt'lsUbUitlt 4.600,25 • 1.172.]] 5.772.51 3150.2 

-_. 10.IU,1t • ".04 · 215,'5 ·54,71 .1..107,01 12.311.2\11 114,\11 

• - - -
51 W:au.nvtrw.ttung 471,35 ·91,0. • 1,5·1 + 14,48 ]92.18 19.228.2 

58 Finilnzierung.n. 
2.4]5.01 + 200,11 2.635,72 38.2 

Wlhrungstluschvertrlge 

S. ... .....,.5 2.In,16 ''',04 ,7,51 .21.5." 3.021,00 43.9 

- IJ II.n6,96 2�,) 

QHI�: Rildl.gtllgthr\jllg 

192 

III-162 der Beilagen XXV. GP - Bundesrechnungsabschluss - 05 Hauptdok.Band 1 Textteil T3 (gescanntes Original)12 von 40

www.parlament.gv.at



R 
-

H 2 
Mittelverwendungsüberschreitungen, Haushaltsrücklagen 

Den prozentuel l höchsten Anteil des Endbestands der Rücklagen zu den 

veranschlagten Auszahlungen im Finanzierungshaushalt 2014 gab es in 

folgenden Untergl iederungen unter Außerachtlassu ng des Sonderfalls der 

UG 51 _Kassenverwaltung-"; 

- 46 _Finanzmarktstabilität- 3 1 5,2 'lb 

- 45 _Bunde vermögen- 1 99,5 'lb 

- 43 _Umwelt- 1 1 3,3 'lb 

- 40 _ Wirtschaft- 105,0 'lb 

- 34 _Verkehr, Innovation und Technologie (For.;chung)" 85,3 'lb 

- 1 5  _Finanzverwaltung- 63,7 'lb 

- 4 1  _Verkehr, Innovation und Technologie- 62,7 'lb 

- 33  _Wirtschaft (For.;chung)- 52,3 'lb 

Die folgenden Aufstellungen zeigen die höchsten Rücklagenentnahmen bzw. 

-zuftihrungen in den Untergliederungen auf Detailbudgetebene. 

76 0,,: Auszahlungen wurden aufgrund der Auflösung dtT Sonderkonten des Bundes gemäß 

BGBI. I Nr. 165/2013 nur mehr mit 1.00 Mio. EUR budgeti<n. 
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Mitte l ve rwend u ng su be rsch rei tu n ge n, Hau s ha l tsriJ c klag en 

Tabelle 7.3-4: RückJagenentnahmen in den Untergliederungen auf Detailbudgetebene 

'At' J .... trlt ." 

""fIeu' t • DI/� in Mio. EUR 

,,- ., .. 
U'lOtl IM 11.02.01 Skhemelt/lanchspoU,.ldl,tttIOlltn 11,65 

11,02.01 Skh.rhtit/Z.ntr.l. Sicherheit.uufg.lMn 1,86 

11,0).01 Recht/Asyl/lnttgf.tlon/B.trtu"ngf(irundwrsorgun9 ).90 

11.04.04 
Servius!KonlroU./Kommunibtions· und Informltlonstechnologlt 

)),25 
(unulte Dienste) 

,. ...... -- ... " 
d.von I. 30.01.0t Steuerung und StrvkH/Z.ntJ.bt.Ue 11,65 

30.02.01 
Schult .lnKhlMltkh l.hrp«rson.v�ichUChull:n PriM.,· und •. st 
Sekundarstuf. I 

10.02.01 
Schule .inschlit&l.kh lehrperson.VZwtCkgfbundtM GeNtU"g 

12,93 
IUnOtsschultn 

u u �. __________ ___ ,-

194 

d''IOn Im 41,01.02 Allgemein. UmwtttKhuUpolitlk/Um�ltf&td.run91m Inlllnd 34,50 

43.02.02 Abf.lt· und SI.ctlungswlsstrwlrlKh.ft und (ht!mlt/Altbst.nSlnlerung 34,$0 

0.02.03 
Abf.lt· und Sltdlung,".ne,wlrtKh.ft und Chemie/ 

93,04 
Siedluntswisserwirtsch.ft 

Die höchsten Rücklagenentnahmen auf Detailbudgetebene waren in der 

UG 43 "Umwelt", im 

DB 43.02.03 .Abfall" und Siedlungswasserwinschaft und Chemie/ 

Siedlungswasserwirtschaft" als veranschlagte Rücklagenver­

wendung mit 93,04 Mio. EUR bzw. 1 7.4 'lb, 

DB 43.01 .02 
"

Allgemeine UmweltschulZpolitik/Umweltfcirderung 

im Inland" für Förderzusagen für betriebliche Umweltfcirderung 

und thermische Sanierung mit 34,50 Mio. EUR bzw. 6,5 'lb, 

DB 43.02.02 
"

Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und 

Chemie/Altlastensanierung" flir die Förderungen nach dem Alt­

lastensanierungsgesetz mit 34,50 Mio. EUR bzw. 6,5 'lb, 

- UG 1 1  _I nneres", im 

DB 11.04.04 "Services/Kontrolle/Kommunikations- und Informations­

technologie (zentrale Dienste)" flir die Grundversorgung der 

Asylwerber (29,92 Mio. EUR) und flir IT-Leistungen (3,B Mio. EUR) 

mit 33,25 Mio. EUR bzw. 6,2 'lb sowie in der 
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Mittelverwendungsüberschreitungen. Haushaltsrücklagen 

UG 30 .Bildung und Frauen" im 

OB 30.02.07 _Schule einschl ießlich Lehrperso nal/Zweckgebundene 

Gebarung Bundesschulen" flir die Anschaffung von 

geringwertigen Wirtschaftsgütem. lebensmitteln. Energiekosten 

und Werkleistungen flir OriUe mit 32.93 Mio. EUR bzw. 6.2 % 

der gesamten Rücklagenentnahmen zu verzeichnen. 

Tabelle 7.3-5: Rücldagenzuflihrungen in den Untergliederungen auf Oetailbudgetebene 

F inanl if'flJ ng!i.h.l u1h Ih 

UGfluekhnung 

10 ...... ... _ 

)1 wtu. dMft_' ........ 

1 
I Dljluekhnuftg 

dayon im 10,01 ,02 Sl�uen,"g lind Services/Regionale Schulvtrw.l.ltung 

30,01,05 Steilttutlg und Servlces/lehrer/iMenbildung 

30.01.06 

10.02.01 

30.02.01 

30.0l,08 

Steuerung und Servh:es/lebenst,nges Lerntn 
SchuLe einschließlich Lehrperson"I/P"ic:MsChuLen Primar� und 
Sekundarstufe I 
SchuLe elnuhlie&lich lehrpersonalfZweckgebundenf' (ie.bilrung 
8undeuchullin 

Schule elnschUtßlkh lehrpersonilVAust.lnduthulen 

dilvon im 31.01.01 Sleutrung und Strv1cts!ZentrillsteLle und Strvicuinrkhtungen 

11.02.01 Te'lihe BildungJUnive,sititeno 

].1.02.03 Terti.lre BiLdunq/SiI!rvke� und F&rdl!'fungtn fOr Studierende 

31.0l.0t Fom:hung und EntwkktungfProjtkte und Progn.mme 

31.01.02' forschung und Entwkktung/Buisfinilnllerung von Institutionen 

4' ._. __ ... T.-..p 

d.-von im 41.01.01 Steuerung und Servlces/Zentr�lstI!'Ue 

41.01.0] 

41.02.02' 

,(1.02.04 

41.02.06 

Steuerung und Servict!S/Ostl!rreichischt!S Piltentamt 

Vl!rbhn� und NachrichtenwesenfSehlene 

Verkehrs· und N�chricl\lenwestn/Strilße 

Yerlu!hrs· und Na(hric.httn�.wnfWnsel 

Verkehr"· und Nac.hrichttnwHlI!n/Fernmelde.behe;nle.n/ 
Funli:E1bt!JWilchungtn 

42 �._-"'._ 

44 fI··"·· ..... 
da\'on Im 

42.02.01 

42.02.02 

44.01.04 

U:ndwirtsch.h und lJndlichll!f aaum/l.lndlidlt EntwickLung 

lindwiruch,aft und LJndlichef lUum/Milrttordnung�mI6n .. hmtn und 
fisetlert; 

Transfers an lIndef und GemeindenfTransfefS an Under Und Gemeinden. 
nicht nriabtl 

44.02'.01 Ulutrophenfends/K.tutrophenfonds. variilbel 

I in oMio. EUa. 

"." 
""lO 
3,05 

8,33 

9.50 

35.6-' 

2,17 

14,11 

3,1.4i 

]6,89 

1,08 

10.1& 

26.21 

u'.11 

4,7S 

4,95 

36.16 

12.41 

41,14 

10,67 

102.12 

2.08 

85,42 

6,517 

IZ,)2 

]6.15 

26,17 
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Mi ttel ve rwe n d u ngsü bersc h rei tun 9 en. Hau sh alts rü c klage n 

I " ..... '_M 
"""'ldIo._. 

.. . tu 
cbvon I. 45.01.01 Hlftu"g." des BundH/Ausfuhrfardtnlngt.gts.u 

45.01.01 Hlltu"g." des 8undH,lSonstige finaftlh"ftungt" (fix) 

45.02.01 8undesvtrm&gensvtrwaltung/K,piulbtttltlgungen 

45.02.01 Bund"vtrm6gensYtrw,ltungJUnbtw.gt!cht, 8unduvtrmÖit" 

45.02.04 Bundtsvtrm&gtnsvenultungjBtsondtr. Z,hlungiVtrpftlchtung.n 

In Mio. EU. 

141.l1 
149.40 

]6,09 

2,02 

.... 

43.1' 

.. " .... _ ..... "'IM •• 'J�IC=== l.In.n 
941,51 

29.11 

19',69 

_n 

davon Im 46.0t.Ol Finlnlln,rtUUbllitJt/PartlJ:lp'tlons·K1pIUlbtttiUgung 

4I.Ol.0l FilWlnt.,rtUUbititltjlYftung,n (fix) 

46.01.01 AlWinlrlWlrkuUbilitJt/H,ftungen (�.ri.btl) 

rN� �n���,� ""'n..'''''Nn.��. 

196 

51.01,01 
finanzierungen und WlhrvngsuuKhvtrtrlge!fl",""enlng"n. 
WlhrunQSUUKhvtrulqe. W�tDlDlt,qtb .. runq 

191,56 

51.01.02 
fiMnzierungt" und Wlhl1ln9sUuschvtrtrlge!kurnrl.stlgf 
V.,pAkhtu""" '.15 

Die höchsten RückJagenzuftihrungen auf Detailbudgetebene waren in der 

- UG 46 _Finanzmarktstabilität-, im 

OB 46.0 1 .0 1  _Finanzmarktstabilität/Panizipations­

Kapitalbeteiligung- mit 943 ,5 1  Mio. EUR bzw. 4 1 .9 'Ib, 

OB 46.01.03 _Finanzmarkt tabilität/Haftungen (variabelt mit 

198,69 Mio. EUR bzw. 8,8 'Ib, 

- UG 58 _Finanzierungen, Währungstauschvenräge-, im 

OB 58.01.01 _Finanzierungen und Währungstauschverträge/ 

Finanzierungen und Währung tau chvenräge, 

Wenpapiergebarung- mit 1 9 1 ,56 Mio. EUR bzw. 8,5 'Ib, 

- UG 45 _Bundesverrnögen-, im 

OB 45.0 1 .01 _Haftungen des Bundes/Ausfuhrfdrderungsge elZ­

mit 1 49,40 Mio. EUR bzw. 6,6 'Ib sowie in der 

- UG 42 _Land-, Forst- und Wasserwinschaft-, im 

OB 42.02.01 _Landwinschaft und ländlicher Raum/Ländliche 

Entwicklung- mit 85,42 Mio. EUR bzw. 3,8 'Ib 

der gesamten Rücklagenzuftihrungen zu verzeichnen. 

Betragliche Einzelheiten können den Tabellen 1 .5 . 1 bis 1.5.4.4 i m  Zahlen­

teil des Bundes - VVR 201 4 entnommen werden. 
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ABGABENQUOTE 

Glossar 

GLOSSAR 

Steuern und tatsächliche Sozialbeiträge (nur Pflichtbeiträge) abzüglich 

uneinbringlicher Steuern und Sozialbeiträge in % des nominellen --> BruIIO­

/lIlolldsprodukls. 

ALLGEMEINE GEBARUNG 

Die Allgemeine Gebarung umfasst alle --> Eillzahlullgell und --> Auszahlu llgell 

de Bundes. ausgenommen jene rur Finanzschulden. kurzfristige Verpnich­

tungen und Währungstauschveruäge. Diese werden im --> Ge/djluss der 

Firwllzierullgsräligkeir dargestellt. Beide zusammen bilden den ausgegli­

chenen --> Grsa mrhaushalr. 

ANORDNENDES / AUSFÜHRENDES ORGAN 

Anordnende Organe (z.B. --> haushalrsleirellde Orgalle, Landeshauptmänner. 

soweit sie als Organe des Bundes tätig werden. sowie Organe des Bunde , 

die durch Gesetz oder Verordnung zu anweisenden Organen erldän wer­

den) sind gemäß § 5 BHG 201 J Organe der Haushaltsftihrung. Sie haben 

das jeweilige --> haus/wlrsleirellde Orgall bei der Wahrnehmung seiner Auf­

gaben zu unterstützen. Ausftihrende Organe sind die Buchhaltungsagentur 

des Bundes. Zahlstellen und Winschaftsstellen. 

ARBEITSLOSENQUOTE (INTERNATIONALE DEFINmON) 

Als arbeitslo gelten Personen, die nicht erwerbstätig sind und aktiv einen 

Arbeitsplatz suchen. Als erwerbstätig zählt, wer in der Referenzwoche min­

destens eine Stunde elbständig oder unselbständig gearbeitet hat. Personen 

in einem aufrechten Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, 

und Lehrlinge zählen zu den Erwerbstätigen, nicht hingegen Präsenz- und 

Zivildiener. Die Arbeitslosenquote ist der Anteil der Arbeitslosen an allen 

Erwerbspersonen (Arbeitslose plus Erwerbstätige), jeweils im Alter von 1 5  

bis 74 Jahren. Datenbasis: Umfragedaten von privaten Haushalten (Mikro­

zensus). 

ARBEITSLOSENQUOTE (NATIONALE DEFINmON) 

Die nationale Arbeitslosenquote berechnet sich als Anteil der Zahl der 

beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorgemerkten Personen am unselbstän­

digen ArbeitskräftepOIenzial (beim AMS vorgemerkte arbeitslose Personen 

und beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger erfasste unselbstän­

dige Beschäftigte). 
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AUFGABEN BEREICH (AB) 

Aus Grunden der internationalen Vergleichbarkeit ( .... ESVG 2010. OECD 

- Clasiflcation of Ihe Functions of Govemment) werden gleichartige 

.... Einzahlullgell und .... Au zahlungeIl bzw . .... Erträge und .... AuJwelldullgen 

einem Aufgabenbereich (AB) zugeordnet. 

AUFWAND / AUFWENDUNGEN 

AUSZAHLUNGEN 

Aufwendungen und .... Erträge werden im .... Ergebllisllllushair dargestellt. 

Aufwand ist der Werteinsatz bei der Produktion der Verwaltungsleistungen 

unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der Zahlung. z.B . .... Pcrso,wlauJwolld • 

.... TrallsJeraufwand . .... berricbliclrer SaclrouJwolld und .... Fi/lOllzoujworrd . 

.... Erträge und Aufwendungen sind im Kontenplan eindeutig als frnan­

zierungswirksame bzw. nicht frnanzierungswirksame .... Erträge und Auf­

wendungen zuzuordnen. Finanzierungswirksame Aufwendungen führen zu 

einem Miltelabfluss. nicht frnanzierungswirksame ergeben sich aus der Ver­

änderung von Positionen der .... Vennögensrecl mung. Nicht frnanzierungs­

wirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten finanzierungswirksamer 

Aufwendungen umgeschichtet werden. 

Auszahlungen (vormals Ausgaben) werden in der .... Finanzieru llg rechllung 

dargestellt und unterteilen sich nach frnanzwirtschaftlichen Gesichtspunk­

ten in Auszahlungen der .... AlIgemeinen Gebarung und in den -+ GeldJluss 

der Finanzierungstätigkeir. Sie bezeichnen den Abfluss von liquiden Mit­

teln (z.B. Bank. Kassa) eines Finanzjahres. Auszahlungen werden im 

-+ Finanzierrlllgsirausiroit dargestellt und nach -+ Mit1e1verwendullgs- ulld 

A ujbringu llgsgruppen (MVAG) unterteilt. 

AUSZAHLUNGSOBERGRENZEN 

198 

Das -+ BUlldesjillanzrohmellgesetz (BFRG) umfasst eine verbindliche Auszah­

lungsobergrenze ftir die vier folgenden Finanzjahre und ist nach -+ Rubriken 

und -+ Uruergliederullgell unterteilt. Während die meisten -+AuszahlulIgclI 

fIX begrenzt sind. sind in bestimmten Bereichen (wie z.B. Arbeitslosen- und 

Pensionsversicherung) variable Auszahlungsobergrenzen vorgesehen. Letz­

tere passen die tatsächliche Auszahlungsobergrenze über bestimmte Parame­

ter an die konkreten Gegebenheiten während des Vollzugs an. Somit stehen 

z.B. der Arbeitslosenversicherung auch während wirtSchaftlich schlechten 

Zeiten hinreichend Mittel zur Verfügung. wohingegen in besseren Zeiten 

automatisch entsprechende Kürzungen vorgenommen werden. 
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AUSSERPLANMÄSSIGE MmELVERWENDUNG 

Außerplanmäßige Miuelverwendungen sind -+ AuszalJluIIgell bzw. 

-+ A ufwelldllllgell, die im -+ Bundesjillallzgesetz ihrer An nach nicht vorge­

sehen sind. Sie dürfen nur auf Grund bundesfrnanzgesetzlicher Ermächti­

gungen geleistet werden. 

BESCHÄmGUNGSQUOTE 

Die Beschäftigungsquote (Erwerbstätigenquote) gibt den Anteil der erwerbs­

tätigen Personen ( 1 5- bis 64-Jährige) an der Gesamtbevölkerung derselben 

Altersgruppe an (ohne Präsenz- und Zivildiener). Hingegen weist der Eur­

opa 2020-lndikator die Be chäftigungsquote für die 20- bis 64-Jährigen 

aus. Datenbasis: Umfragedaten von privaten Haushalten (Mikrozensus). 

Siehe dazu .Die neue Hochrechnung des Mikrozensus·, www.statistik.at. 

BETRIEBLICHER SACHAUFWAND 

Dem betrieblichen Sachaufwand sind sämtliche nicht als -+ Persollal-, 
-+ TransJer- oder -+ FinanzauJwalld zu klassifIzierenden -+ Aufwendungen 

zuzurechnen. Der betriebliche Sachaufwand umfas t die in einem Finanzjahr 

entstandenen frnanzierungswirksamen -+Aufwelldungen, insbesondere für 

Vergütungen (innerhalb des Bundes), Materialaufwand und Verbrauchsgü­

ter, -+Aufwalld für Werkleistungen, Mieten, Instandhaltung, Kommunikation 

sowie Reisen. Des Weiteren zählt hierw auch der -+Aufwand rur Personen 

in einem Ausbildungsverhältnis, Personen mit freiem Dienstvenrag, 

Personen mit einem Arbeitsleihvenrag owie Lehrbeauftragte gemäß 

Leh rbea u ftragu ngsgesetz. 

Nicht frnanzierungswirksame -+AuJwelldungell im betrieblichen Sachauf­

wand ind insbe ondere Abschreibungen auf materielle und immaterielle 

Vermögenswene, -+Aufwand aus der Wenberichtigung und dem Abgang 

von Forderungen, -+ A uJwalld au Währungsdifferenzen sowie Verluste aus 

dem Abgang von Sachanlagen. 

BRunO·INLANDSPRODUKT (BIP) 

BUDGETBERICHT 

Das Brutto-Inlandsprodukt (BIP) ist der in Geld ausgedrückte Wen aller 

von In- und Ausländern im Inland erzeugten Güter und Dienstleistungen 

in einer bestimmten Periode (meist im Kalenderjahr). 

Der Budgetbericht ist ein erläuterndes Dokument der Bundesregierung zum 

-+Bundesjinanzgeserz und enthält nähere Angaben zum jeweils geltenden 

-+Bundesjinanzgesclz und wird jährlich mit dem -+Bulldrsjinanzgcscrz-
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Entwurf dem Nationalrat vorgelege Wesentliche Inhalte sind ein Über­

blick über die wirtschaftliche Lage und deren Entwicklung, über die 

budgetpolitischen Ziele und Schwerpunkte, wichtige budgetpolitische 

Kennzahlen, darunter die Entwicklung des .... öffentlichen Dejizits, des 

.... öffellllichen Schuldenstands sowie des .... strukturellen Dejizits. 

BUNDESFINANZGESrn (BFG) 

Mit dem Bundesfinanzgesetz wird vom Nationalrat das Budget des Bundes 

bewilligt. Das BFG umfasst einen Texneil (GesetzestelCl). der im Wesent­

lichen detailliene Ermächtigungen des Bundesministers fLir Finanzen bein­

haltet. sowie als Anlagen den .... Bundesvorallschlag. den .... Personalplan. 
die Bruno-Darstellung der Personalämter und der Finanzierung. 

BUN DESFINANZRAHMEN / BUNDESFINANZRAHMENGESETZ (BFRG) 

BUNDESHAFTUNG 

Mit dem Bundesfmanzrahmengesetz werden zur mittelfristigen Haus­

haltsplanung .... Auszahlungsobergrenzen auf Ebene der .... Rubriken und 

.... Untergliederungen für die vier folgenden Finanzjahre festgeschrieben. 

Das jeweilige jährliche .... Bundesjillanzgesetz hat bei den .... Auszahlungen 
die Obergrenzen des Bundesfmanzrahmens einzuhalten. Bis 30. April jedes 

Finanzjahres hat die Bundesregierung dem Nationalrat einen Entwurf des 

BFRG vorzulegen, womit der Bundesfmanzrahmen jeweils um das vienfol­

gende Finanzjahr ergänzt wird. 

Bundeshaftungen sind Bürgschaften oder Garantien des Bundes, die der 

Bundesminister für Finanzen nur aurgrund einer gesetzlichen Ermächti­

gung übernehmen darf. Bundeshaftungen zählen zu den Eventualverbind­

lichkeiten. 

BUNDESVORANSCHLAG (BVA) 

DEFIZITQUOTE 

200 

In den Bundesvoranschlag werden sämtliche zu erwartende .... Einzahlungen 
bzw. .... Errräge und voraussichtlich zu leistende .... Auszahlungen bzw . 

.... Aufwendungen des Bundes für jeweils ein Finanzjahr voneinander 

getrennt und in der vollen Höhe (bruno) aufgenommen. Er ist Bestandteil 

des .... BUlldesjillOnzge etzes (Anlage 1). 

Die Def,zitquote ist das Verhältnis des .... Öffentlichen Dejizits zum .... 8nl/lo­
Inlandsprodukt. 
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Oas Oetailbudget ist die unterste Ebene der Gliederung des 

.... Bund�svora"sclrlags, Oie Oerailbudge!5 stel len eine sachl iche Gliede­

rung unterhalb jedes .... Globolbudgers dar. Jedes .... Globalbudgcr ist voll­

ständig in mehrere Oerailbudgets erster Ebene aufzuteilen. Ein Oerailbud­

get erster Ebene (OB 1 )  kann in Oetailbudgcts zweiter Ebene (OB2) desselben 

.... Globalbudg�rs aufgeteilt werden. wenn dies zur Übertragung budgetärer 

Verantwortung zweckmäßig erscheint. 

OISKRmONÄRE MASSNAHMEN 

EINZAHLUNGEN 

EIN NAHMENQUOTE 

ERGEBNISHAUSHALT 

ERGEBNISRECHNUNG 

OiskJetionäre Maßnahmen sind aktive einzelfallbezogene Maßnahmen des 

Staates im Rahmen der Fiskalpolitik ZUr Konjunkturbeeinfiussung. 

Einzahlungen (vormals Einnahmen) werden in der "'FinonlieruJlgsr�cllnung 
darge teilt und unterteilen sich nach linanzwirtschaftlichen Gesichts­

punkten in Einzahlungen aus der .... Allgemeinen G�barung und aus dem 

.... Geldjluss der Finonzierungsrärigkeir. Sie bezeichnen den Zufiuss von liqui­

den Mineln (z.B. Bank, Kassa) eines Finanzjahres. Einzahlungen werden im 

"'Fi"anzierungshausllait dargestellt und nach .... MitteivenvclIdungs- und 
AujbringuJlgsgruppcn (MVAG) unterteil!. 

Die Einnahmenquote gemäß .... ESVG 20/0 gibt die Höhe aller Einnahmen 

öffentlicher Haushalte in Prozent des '" Bnmo-l,,'a,rdsprodukr an. 

Für den Bundeshaushalt sind ein Ergebnis-. .... Fi"al1zierungs- und 

.... Vermögel1sllaushalr zu führen. Im Ergebnishaushalt sind "'Errräge und 

.... Aufwendungen periodengerecht abzugrenzen. Der Ergebnishaushalt setzt 

sich aus dem .... Ergcbor;svoroorschlog und dcr .... Ergeb ,,;srcdu!U "g zusammen. 

Die Ergebnisrechnung ist Teil der konsolidierten Abschlussrechnungen. Sie 

bilder zusammen mit dem .... Ergeb"isvorallscMag den .... Ergebnislrauslralt 
und ist Teil des Bundesrechnungsabschlusses. In der Ergebnisrechnung 

sind der Anfangsbestand, die Zu- und Abgänge sowie der Endbestand der 

.... Erträge und "'Aufivclrdullgell sowie Veränderungen im Vermögen, in den 

Fremdmitteln und im Nettovermögen (Ausgleichsposten) nach Vorgabe des 

Kontenplans auf Konten der Ergebnis- und .... Vemrögellsrecil l/ul/g zu ver-
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rechnen. Der ZuOuss und Verbrauch von Ressourcen wird hier unabhängig 

vom konkreten Zeitpunkt der Zahlung abgebildel. 

ERGEBNISVORANSCHLAG 

ERTRAG 

Im Ergebnisvoranschlag werden --> Enräge und --> Aufwendungen perioden­

gerecht abgegrenzt veranschlagt. Der Ergebnisvoranschlag definiert Ober­

grenzen für -->Aufwendungen und gliedert sie in -->Persona/aufwand (Akti­

vitälsaufwand), -+ betriebliclJell SaclJaufwand. --> Transferaufwand sowie 

-+ Finanlaufwmld. Der Ergebnisvoranschlag ist auf Ebene der -+G/oba/budgets 
gesetzlich und auf Ebene der -+Derai/budgers verwaltungsintem bindend, 

wodurch die Steuerungs relevanz des -+ Ergebnishausha/tes sichergestellt 

wird. 

Erträge werden in der --> ErgebnisreclJn ung verzeichnet. Der Ertrag stellt den 

Wertzuwachs unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der Zahlung dar. Ein 

Ertrag ist z.B. dann einzubuchen, wenn der Bund eine Leistung/Sache ver­

kauft und eine Rechnung dafür ausgestellt hat, unabhängig davon, ob die 

Zahlung bereits eingelangt ist. Erträge und -+Aufwelldungen sind im Kon­

tenplan eindeutig als fInanzierungswirksam und nicht finanzierungswirk­

sam zuzuordnen. Finanzierungswirksame Erträge führen zu einem Minel­

zuOus , nicht fInanzierungswirksame ergeben sich aus der Veränderung 

von Positionen der -+ Vennögensrechllung. 

EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS (ESM) 

Der Europäische Stabilitätsmechanismus ist eine durch Vertrag zwischen 

den Ländern der Eurogruppe zur Sicherung der Zahlungsfahigkeit der Euro­

Staaten errichtete, selbständige und dauerhafte Einrichtung der EU mit Sitz 

in Luxemburg. Der ESM wird aktiviert, wenn dies unabdingbar ist, um die 

Stabilität des Euro-Währungsgebietes insgesamt zu wahren. 

EUROPÄISCHES SYSTEM VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNG (ESVG) 

202 

Das ESVG ist ein für alle Mitgliedstaaten der EU verbindliches Rechnungs­

system, das systematisch und detailliert eine Volkswirtschaft mit ihren 

wesentlichen Merkmalen und den Beziehungen zu anderen Volkswirt­

schaften beschreibt. Aktuell (seit Herbst 20t 4) gilt das ESVG 2010 (VO (EU) 

Nr. 549/201 )). Mit der Einführung des ESVG 2010 wurden die VGR-Jah­

resdaten bis 1 995 zurücluevidiert. Das ESVG 20tO ist insbesondere auch 

bei der Berechnung der Maastricht-Kennzahlen über den -+öffentliellen 
SellUldensralld und das -+öffenrliche Defizit anzuwenden. 
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FINANZAUFWAND 

FINANZAUSGLEICH 

20 
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Der Finanzaufwand umfasst jedenfalls ->Aufwendungen für Zinsen und 

sonstige Finanzaufwendungen [z.B. Emissionsverluste, Provisionen, Enl­

gelte und Spesen). Weiters zählen der ->Aufwand aus der Übernahme antei­

liger Ergebnisse von Beteiligungen sowie Verluste aus dem Abgang von 

langfristigem Finanzvermögen hinzu. 

Der Finanzausgleich regel I die Aufleilung von Finanzmitteln, insbeson­

dere aus Abgaben. auf die einzelnen Gebietskörperschaften (Bund, Län­

der, Gemeinden). 

FINANZIERUNGSHAUSHALT 

1m Finanzierungshaushalt sind ->Ein- und ->Auszahlungen zu erfassen. Der 

Finanzierungshaushalt setzt sich aus dem ..... Fillollzienmgsvorallschlag und 

der -> Fillal1zierullgsrechl1ul1g zusammen. 

FINANZIERUNGSRECH NUNG 

Die Finanzierungsrechnung ist Teil der konsolidierten Abschlussrechnungen. 

Sie weist im Detail die Summen und Zusammensetzung der ->Ein- und 

->AlIszallllwgcl1 aus und stellt dadurch die Liquiditätslage dar. In der Finan­

zierungsrechnung werden ausschließlich Zahlungen vom I .  Jänner bis 3 1 .  

Dezember erfasst. Die Finanzierungsrechnung stellt den Zahlungsmittelzu­

und -abOu s einer Periode dar und ist Teil des Bundesrechnungsabschlusses. 

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG 

FINANZRAHMEN 

FINANZSCHULDEN 

Der Finanzierungsvoranschlag legt Obergrenzen für die ->AuszahlulIgcn und 

die zu erzielenden ->Eillzahlungen fest. Er iSI gesetzlich bindend auf den 

Ebenen Bund, .... RubrikeIl, .... UlltergliederuPlgclI sowie für .... Globalbudgets. 

siehe .... BUlldesflllQ IIZrahmell 

Finanzschulden sind grundsätzlich alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, 

die zu dem Zweck eingegangen werden, dem Bund die Verfügungsrnacht 

über Geld zu verschaffen. Sie können nur vom Bundesminister für Finan­

zen eingegangen werden. Zur vorübergehenden Kassenstärkung eingegan­

gene Geldverbindlichkeiten begründen nur insoweit Finanzschulden, als sie 
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nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgt werden. Finanzschulden wer­

den im ..... Geldfluss der Fi/lanzierullgsrätigkeir verrechnet. 

Die Fremdmittel sind in der ..... Vwnögensrecllnu/lg als kurzfristige und lang­

fristige Fremdmittel ausgewiesen. Unter den kurzfristigen Fremdmitteln [ins­

besondere Geldverbindlichk.eiten zur Kassenstärkung. kurzfristige Finanz­

schuiden. kurzfristige Verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen) 

werden alle Fremdmittel mit einer Fälligkeit von bis zu einem Jahr subsu­

miert. Alle übrigen Fremdmittel gelten als langfristig [insbesondere langfri­

stige Finanzschulden. langfristige Verbindlichkeiten und langfristige Rück­

stellungen). 

Unter Gebarung versteht man jedes Verhalten [Handeln oder Nichthandeln) 

von Organen. das fmanzielle Auswirkungen hat. 

GELDFLUSS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 

GESAMTHAUSHALT 

Der Geldfluss der Finanzierungstätigkeit umfasst die ..... Ei/lzalJlu/lgell aus 

Schuldenaufnahmen [ ..... Finallzschulden. kurzfristige Kassenstärker) und aus 

..... Währungsrau chverrrägen sowie die ..... AuszalJlungen für Rückzahlungen 

der Schulden. Die Zinsen und Spesen finden sich in der ..... AlIgemeinen 
Gebarung. 

Der ausgeglichene Gesamthaushah setzt sich aus der ..... AlIgemeinen Geba­
fll/lg und dem ..... Geldfluss der Finanzierungsrärigkeir zusammen. 

GESAMTWIRTSCHAFTLICHES GLEICHGEWICHT 

Ein gesamtwirlSchaftl iches Gleichgewicht gemäß § 2 BHG 201 3 l iegt in 

einem ausgewogenen WirlSchaftswachstum. Prei tabilität. einem hohen 

Maß an wettbewerbsrahiger. sozialer Marktwirtschaft. Vollbeschäftigung 

und sozialem Fortschritt sowie einem hohen Maß an Umweltschutz und 

Verbesserung der Umweltqualität begründet. 

GESmllCHE VERPFLICHTU NGEN 

204 

Gesetzliche Verpflichtungen sind ..... AuszalJlullgell. die sich auf Ansprüche 

gründen. die dem Grunde und der Höhe nach in einem Bundesgesetz so ein­

deutig festgelegt sind. dass sie weder bei Erstellung des ..... BundesvoransclJlags 
noch beim Vollzug des ..... Bulldesjinanzgeserzes beeinflussbar sind. 
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GLOBALBUDGET (GB) 

Glossar 

Das Globalbudget ist ein sachlich zusammengehörender Verwaltungsbereich, 

in dem Mittelverwendungen zusammengefasst sind. Das -+ Bundrsjinanzgcselz 

sieht beim Globalbudget eine gesetzliche Bindungswirkung auf den Gesamt­

aufwand sowie auf die Gesamtauszahlungen vor. Die Verantwortung für 

Globalbudgets liegt beim -+ haushallslei/endclI O'gall. 

GRUNDSÄTZE DER HAUSHALTSFÜHRUNG 

Wesenlliche verfassungsrechlliche Grundsätze des Haushaltswesens finden 

sich in Art. 5 1  Abs. 8 B-VG: 

- Wirkungsorientierung (insbesondere bezüglich der tatsächlichen 

Gleichstellung von Frauen und Männem). 

- Transparenz, 

- Effizienz und 

- möglichst getreue Darstellung der lage des Bundes. 

HAUSHALTSFÜHRENDE STELLE 

leiter haushaltsführender Stellen nach § 7 Abs. I BHG 201 3  zählen zu den 

-+ allordllclldell Orgallen und verfügen über (zumindest) ein -+ Delailbudgel. 

Jedem -+ Dewi/budgrl ist nur eine haushaltsführende Stelle zuzuordnen. 

HAUSHALTSLEITENDES ORGAN 

HAUSHALTSRÜCKLAGE 

Zu den haushaltsleitenden Organen gemäß § 6 BHG 201 3  zählen der Bun­

despräsident. der Präsident des Nationalrats. der Präsident des Bundesrats. 

der Präsident des Rechnungshofs. der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, 

der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, der Vorsitzende der Volksan­

waltschaft. der Bundeskanzler sowie die Bundesminister (sofern sie mit der 

Leitung eines Bundesministeriums betraut sind). Die wesentlichen Aufga­

ben der haushaltsleitenden Organe umfassen die Mitwirkung an der Haus­

haltsplanung. am -+ Bulldes,'oranschlags- und am -+ Personalplallentwurf 

sowie die Verantwortung rur die Einhaltung der Voranschläge. 

Haushaltsrechtlich können Rücklagen gebildet werden. die es den 

-+ /lOus/rallslci/clldell Organell ermöglichen. nicht verbrauchte Budget­

millel rur -+Au zahlu ngeIl in späteren Finanzjahren heranzuziehen. Die 

Höhe der Mittel. die der Haushallsrücklage zugeführt werden können, erge-
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ben sich aus der DilTerenz zwischen dem veranschlagten und dem tat­

sächlichen .... Nellojil1al1zierungssaldo. korrigiert um Anpassungen gemäß 

§ 90 Abs. 5 BHG 201 3. RückJagen werden auf Ebene der .... Oetailbudgets 

gebildet und sind vorrangig für die Tilgung bestehender Verbindl ichkeiten 

zu verwenden. Das ausschließliche Entnahmerecht der Rücklagen hat die 

.... ,rauslra/rsJüh rende Sr elle. die das .... Oerailbudget bewirtschaftet hal. 

Der Haushaltszeitraum ist das Finanzjahr und entspricht dem Kalendeljahr. 

Der Bundeshaushalt ist für jedes Finanzjahr gesondert zu führen. 

KOSTEN- UNO LEISTUNGSRECHNUNG 

LEISTUNGSBILANZ 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist Teil des internen Rechnungswe­

sens. Sie dient in erster Linie der Inforrnationsbereitstellung. der Kontrolle 

der Wirtschaftlichkeit sowie der Planung. Die .... haushaltsleitende" Organe 

haben eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. 

Die Leistungsbilanz ist die Gegenüberstellung aller Waren- und DienstJeis­

tungstransaktionen sowie Transferausgaben und Einkommensströme zwi­

schen dem In- und Ausland. 

lEISTUNGSBllANZSAlOO 

Der Leistungsbilanzsaldo stellt das Ergebnis der .... L6stungsbilal1z dar. 

MAASTRICHT-DEFIZIT / MAASTRICHT-SAlDO 

Die Basis für die Berechnung des Maastricht-Deflzits (genaurr: Finanzie­

rungssaldo laut .... ESVG 2010 bzw. auch .... öffentliches Oejizir genannt) 

bilden der .... Nettojil1allzierungssaldo bzw. Überschüsse der Gebietskörper­

schaften (Bund. Länder. Gemeinden) und der Sozial versicherungsträger. 

Der .... Nellojillallzierul1gssaldo wird um jene .... Eill- oder .... Auszahltlllgcl1 

bereinigt. die ökonomi ch keine Verschlechterung/Verbesserung der Haus­

haltssituation bedeuten (zB. Verkauf bzw. Erwerb von Wertpapieren und 

Beteiligungen. Rückzahlung bzw. Gewährung von Darlehen). Das Maas­

tricht-Deflzit darf in der Regel 3 % des .... Brullo-Inlalldsprodukrs nicht 

übersteigen. 

MITTElVERWENDUNGS- UND AUFBRINGUNGSGRUPPE (MVAG) 

206 

Der .... Ergebll is- und .... Fillanzieru'lgsvoral1 ehlag sind in Mittelverwen­

dungs- und Minelaufbringungsgruppen zu gliedern. 
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Die .... Er/räge sind in .... Er/räge aus der operativen Verwaltungstäligkeit 

und Transfers sowie Finanzerträge zu untergliedern. Die .... Aufwendungen 
sind nach .... Personalaufwand • .... Transferaufwand . .... be/rieblidlem Sacl,­
aufwand und .... Finanzo ufi'Jand zu gliedern . 

.... Eillzalrlungell der .... AllgemeineIl Gebarullg umfassen .... Eillzalrlullgell aus 

der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers, aus der Investitions­

tätigkeit und aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährter Vor­

schü sc . .... Einzaillungell aus dem .... Geldjluss der Finonzierullgs/ä/igkei/ 
umfassen die Aufnahme von .... Fillonzschuldell (Kredite, Anleihen, Dar­

lehen etc.) und vorübergehend zur Ka enstärkung eingegangener Geld­

verbindlichkeiten, .... EinzahlungeIl infolge eines Kapitaltausches bei 

.... Währungsrauscilverrrägen sowie aus dem Abgang von Finanzanlagen . 

.... Auszahlullgell der .... AlIgemeillell Gebanmg umfassen .... Auszahlungen 
aus der operativen Verwaltungstätigkeit, aus Transfers. aus der Investiti­

onstätigkeit und aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährter Vor­

schüsse . .... Auszahlullgen aus dem .... Geldjluss der Finanzierwlgs/ä/igkei/ 
umfas en die Tilgung von .... Finonzscllulden (Kredite, Anleihen, Darle­

hen etc.) und vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geld­

verbindlichkeiten, .... AuszahlungeIl infolge eines Kapitaltausches bei 

.... Währungs/ausclrver/rägell sowie flir den Erwerb von Finanzanlagen. 

MmELVERWENDUNGSÜBERSCHREITUNG (MVÜ) 

Es sind zwei Arten von Millelverwendungsüberschreitungen zu unter­

scheiden :  Millelverwendungen gemäß § 27 Abs. I BHG 201 3, die im 

.... BUlldes!lIIallzgese/z nicht vorgesehen sind ( .... außerplallmäßige Minel­
vcrwendullgell) oder die die vom Nationalrat genehmigten Mittelverwen­

dungen überschreiten (überplanmäßige Millelverwendungen, Millelverwen­

dungsüberschreitungen). Beide dürfen im Rahmen der Haushaltsflihrung 

grundsätzlich nur aufgrund bunde finanzgesetzlicher Ermächtigung gelei­

stet werden. Darüber hinaus ermächtigt § 54 Abs. 5 bis 10 BHG 201 3  direkt 

zu Millelverwendungsüberschreitungen: Hierbei ist insb. zu unterscheiden 

zwischen MVÜ, die innerhalb der .... Ulllergliedenmg (Abs. 7) bedeckt wer­

den können und die innerhalb der Marge einer .... Rubrik (Abs. 8) bedeckt 

werden können. 

N mOFINANZIERUNGSSAlDO 

Der Neuofmanzierungssaldo ist der Di lTerenzbeuag au den 

.... l'Orallscillagswirksamell Gesamtein- und -auszahlungen. Der Nellofrnan­

zierungssaldo der .... De/ailbudge/s ist Ausgangspunkt flir die Bildung von 

.... Houshal/srücklag�II. 

207 
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NICHT-ERGEBNISWIRKSAME AUS- UN D EINZAHLUNGEN 

.... Aus- und .... Eillzahlullgell. die zu keinem Wertverzehr bzw. -zunuss 

führen. werden im Geldnuss aus der Investitionstätigkeit sowie im Geld­

nuss aus der Rückzahlung und Gewährung von Darlehen sowie gewährten 

Vorschüssen erfasst. Das Nettovennögen bleibt von diesen -+A us- und 

.... Eillwhlullgell unberührt. 

NICHT-FlNANZIERUNGSWIRKSAME AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE 

ÖFFENTLICHES DEFIZIT 

Nicht ftnanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge führen zu kei­

nem Minelabnuss bzw. -zunuss. sondern verändern Positionen der 

.... Vermögellsrec/lllung. Nicht-linanzierungswirksame Aufwendungen fal­

len insbesondere für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle 

Vennögenswerte . .... Aufwelldullgcn aus der Wertberichtigung und dem 

Abgang von Forderungen. Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen • 

.... A ufwelldungen aus der Dotierung von Rückstellungen . .... AufiuGlld aus 

der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Dar­

lehen und rückzahlbare Vorschüsse. sowie Verluste aus dem Abgang vOn 

Finanzanlagevermögen an. Nicht-fmanzierungswirksame Erträge resultie­

ren etwa aus aktivierten Eigenleistungen. Wertaufholungen von Anlagen • 

.... Erträgen aus der Aunösung von Rückstellungen und aus dem Abgang 

von Finanzanlagevennögen. 

siehe .... Maasrrichr-Defizir 

ÖFFENTUCHER SCHULDENSTAND 

PERSONALAUFWAND 

208 

Der öffentliche Schuldenstand ist die Summe der Schulden von Bund. Län­

dern. Gemeinden und Sozialversicherungsträgem. 

Der Personalaufwand ist die Summe aller im Bundesbedienstetenrecht peri­

odengerecht zugeordneten Zuwendungen an Dienstnehmer des Bundes als 

Gegenleistung für deren Dienstleistung. Nicht zum Personalaufwand. son­

dern zum .... berrieblichen Sachaufwand. zählen Geldleistungen auf Grund 

von Ausbildungsverhältnissen (z.B. Verwaltungspraklikanten) und Lehr­

verhältnissen und Minelverwendungen nach der Reisegebührenvorschrift. 

Pensionen werden im .... Trallsferaufiualld verrechnet. 
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Der Personalplan ist Bestandteil des � Bundesjlnanzgesetzes und legt die 

Personalkapazität des Bundes quantitativ und qualitativ fest. Bei Erstellung 

des Entwurfs sind die .... /WU "alt leitenden Organe eingebunden. 

POTENZIALWACHSTUMSRATE 

Langfristiger Zuwach bzw. die Entwicklung des � Bruno-lnlandsprodukts 

einer Volkswinschaft bei vollständiger Auslasrung der vorhandenen Pro­

duk tionskapazitäten. 

PRIMÄRAUSZAHLUNGSWACHSTUM 

PRIMÄRSALOO 

Zuwachs bzw. Entwicklung der um die Zinsauszahlungen bereinigten 

� AusZll"'u ngen. 

Der Primärsaldo errechnet sich aus dem Saldo der �AlIgemeinen Geba­

rung. bereinigt um die Veränderung der fmanzierungswirksam gebildeten 

�Rücklagen und die Zinsen. Ein positiver Primärsaldo wird als Primärüber­

schuss deflnien. Der Primärsaldo gibt Aufschluss über die Auswirkungen 

der aktuellen Budgetpolitik auf die zukünflige Enrwicklung der öffentli­

chen Finanzen. 

RECHNUNGSABGRENZUNG 

RUBRIK 

RÜCKLAGEN 

Die Rechnungsabgrenzung dient grundsätzlich der periodengerechten 

Zuordnung von �Aufwe'ldu 'lge'l und �Enrägen. 

Rubriken sind ressonübergreifende Millelverwendungskategorien. die auch 

dem � Bunde ;Jinanzra" mell zugrunde gelegt werden. Rubriken stellen die 

gröbste Einteilung des Budgets dar. Es gibt fLinf  Rubriken tUr die Bereiche 

Recht und Sicherheit (Rubrik O. I ) ; Arbeit. Soziales. Gesundheit und Fami­

lie (Rubrik 2); Bildung. Forschung. Kunst und Kultur (Rubrik 3); Winschaft. 

Infrastruktur und Umwelt (Rubrik 4) owie Kassa und Zinsen (Rubrik 5). 

siehe � llaus"altsTÜcklagell 
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SACHAUFWAND 

siehe ->bctricblicllcr SoehauJwolld 

SCHULDENQUOTE (AUCH STAATSSCHULDENQUOTE) 

STAATS 0 EnZlT 

Die Schuldenquote wird definien als das Verhältnis zwischen dem 

->öffentlicheIl Srhuldenstand und dem -> Brurto-Inlolld produkt. 

siehe -> Moostricill-Defizir 

STAATSSCHULDENQUOTE (AUCH SCHULDENQUOTE) 

Die Staatsschuldenquote wird definiert als das Verhältnis zwischen dem 

->öffcnrlicllcn Srhuldenstolld und dem -> Brullo-Illiondsprodukt. 

STABllITÄTS- UND WACHSTUMSPAKT 

STA BI llTÄTS PA KT 

STABlllTÄTSPROGRAMM 

STRATEGIEBERICHT 

2 1 0  

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist ein Instrument der Winschafts- und 

Währungsunion mit dem Zweck, der Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten 

einen Rahmen zu geben und damit unter anderem eine stabile Währung 

zu gewährleisten. Dabei soll einerseits ein ausgeglichener Haushalt erreicht 

und andererseits sollen Handlungsspielräume ftir die Anpassung an außer­

gewöhnliche und konjunkturelle Störungen eröffnet werden. 

Der (österreichische) Slabilitätspakt regelt die Haushaltskoordinierung zwi­

schen Bund, Ländern und Gemeinden mit dem Ziel eines gesamtstaatlich 

ausgeglichenen Haushalts. 

Alle Mitgliedstaaten der Währungsunion legen, basierend auf dem 

-> Stobiliröts- und Worhsrumspokt, einmal jährlich ein Stabilitätsprogramm 

vor. Darin sind das ->öffcllllirhc Defizit und der -> öffemlirhe Srhuldcnsrand 

(Ziel: ausgeglichener Haushalt bzw. Überschuss), die winschaftliche Ent­

wicklung, die Beschäftigung und die Inflation der folgenden vier Jahre 

darzulegen. 

Der Strategiebericht ist ein erläuterndes Dokument der Bundesregierung zum 

-> Bundcsfinonzrohmengesetz und gibt einen Überblick über die wirtschaft­

liche Lage und über die -> Einzahlungcn der folgenden vier Jahre. Gleich-

III-162 der Beilagen XXV. GP - Bundesrechnungsabschluss - 05 Hauptdok.Band 1 Textteil T3 (gescanntes Original)30 von 40

www.parlament.gv.at



R 
H 

Glossar 

zeitig beschreibt er die budgetpolilischen Überlegungen des Bundesfmanz­

rahmens und geht auf die Schwerpunkt etzungen der Bundesregierung bei 

den einzelnen .... Rubriken ein. 

STRUKTURELLES DEnZIT 

TRANSFERAUFWAND 

UNTERGLIEDERUNG 

VERANSCHlAGUNG 

Das trukturelle Defizit entspricht dem um Einmalmaßnahmen und kon­

junkturelle Effekte bereinigten .... Maastridll-DeJizit. 

Transferaufwendungen sind Zuschüsse mit Sozialleistungscharakter, Finanz­

zuweisungen, sonstige Zuschü se an Gebietskörperschaften und Geldzuwen­

dungen. die der Bund einer natürlichen oder juristischen Person gewähn. 

ohne dafiir unmillelbar eine angeme ene gcldwene Gegenleistung zu erhal­

ten. Darunter fallen auch Förderungen sowie Sachleistungen an Drille (wie 

insbes. Schülerfreifahnen). 

Der .... Bundes/'orm/schlag wird nach Maßgabe der zu besorgenden Angele­

genheiten in Untergliederungen geglieden. Eine Untergliederung istjeweil 

einem einzigen Resson zugeordnet. 

Bei der Veranschlagung werden sämtliche im folgenden Finanzjahr zu erwar-

tenden .... Einzahlungen bzw . .... Erträge sowie alle voraussichtlich zu leisten-

den .... Auszahlullgen bzw . .... A ufwendungell voneinander getrennt und in 

voller Höhe (brullo) im .... Bundrsvoranschlag berücksichtigt. 

VERANSCHLAGUNGS- UND  RECHNU NGSSYSTEM DES BUNDES 

VERMÖGEN 

Dieses baut auf der Doppik auf und löst die frühere zahlungsbasiene Kame­

ralistik ab und ermöglicht eine Budgelsteuerung nach zwei Perspektiven: 

.... Ergebnisrechnung und .... Fillall7ierullgsredlll ung. Die Einfiihrung des VRB 

entspricht den Grundsätzen der Transparenz und der möglichst getreuen 

Darstellung der finanziellen Lage des Bundes. 

Das Vermögen ist in der .... VcrmögellsrrchlJulJg als kurzfristiges und lang­

fristiges Vermögen ausgewiesen. Unter dem kurzfristigen Vermögen (ins­

besondere liquide Millel, kurzfristiges Finanzvermögen. kurzfristige Forde­

rungen und Vorräte) werden alle Vermögenswcne. von denen erwanet wird, 

dass sie innerhalb eines Jahres verbraucht oder in liquide Minel umgewan-

2 1 1  
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VERMÖGENSRECHNUNG 

VERRECHNUNGSKREIS 
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delt werden. subsumiert. Alle übrigen Vermögenswerte gelten als langfri­

stig (insbesondere Finanzanlagen. Beteiligungen. langfristige Forderungen. 

Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte). 

Im Vermögenshaushalt wird das Bundesvennögen vollständig erfasst und 

den Fremdmitteln gegenübergestellt. Er ist in kurzfristige und langfristige 

Bestandteile zu untergliedern und entspricht betriebswirtschaftlich einer 

Bilanz. 

Die Vermögensrechnung ist Teil der konsolidierten Abschlussrechnungen. 

Sie ist grundsätzlich einer Bilanz nachgebildet und gibt Aufschluss über 

Höhe und Struktur des Bundesvennögens und der Verbindlichkeiten am 

Ende des .... Hausllaltszeitrallms. Die Vennögensrechnung ist in Vermögen. 

Fremdmirtel und Neltovermögen (Ausgleichsposten) zu gliedern. 

Ein Verrechnungskreis stellt eine selbständige. in sich geschlossene Ver­

rechnungseinheit gleichartiger Konten zur zusammenfassenden Darstellung 

von Verrechnungsgrößen dar. 

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG (VGR) 

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung erfasst die Leistung einer Volks­

wirtschaft innerhalb einer Rechnungsperiode unter Berücksichtigung von 

Steuern. Subventionen. Abschreibungen und Ähnlichem. Rückwirkend stellt 

sie die Entstehung. Verteilung und Verwendung des Volkseinkommens dar. 

Das VGR-System ist durch das .System of National Mcounts· (SNA 2008) 

international vereinheitlicht. Eine spezifIsch auf europäische Verhältn isse 

zugeschnittene Variante ist das .... ESVG 2010. Während das SNA den Cha­

rakter einer Empfehlung besitzt. ist das .... ESVG 2010 rechtlich verbind­

lich (VO (EU) Nr. 549/201 3). 

VORANSCHLAGSSTELLE (VA-STELLE) 

2 1 2  

Die Voranschlagsstellen dienen der Real isierung einer klaren Veranschla­

gungs- und Verrechnungsstruktur. Den Voranschlagsstellen kommt keine 

gesetzliche Bindungswirkung zu. Für .... Derailbudgets sind für die jeweils 

unterste Ebene Voranschlagsstellen einzurichten. Die Veranschlagung in 

den Voranschlagsstellen erfolgt auf Konten. Für jede Voranschlagsstelle 

sind .... A ufgabellbereiclle gemäß § 38 BHG 201 3  anzugeben. 
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VORANSCHLAGSUNWIRKSAME VERRECHNUNG 

Im Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (- voran­

chlagsunwirksame Verrechnung) werden gemäß § 34 Abs. 1 BHG 201 3  

-+ Einzahlungen und -+ A uszahlu ngcn. die nicht endgültig solche des Bundes 

sind (z.B. öffentl iche Abgaben. die beim Bund eingehen und an sonstige 

Rechtsträger abgefühn werden mü en: Kautionen. Verwahrgelder bei 

Gericht) verrechnet. Die e werden zwar in der -+ FinanLicnlllgsrcchllulig dar­

gestellt. jedoch nicht veranschlagt. Die -+A uszahlungen im Rahmen der nicht 

voranschlagswirksamen Gebarung sind nicht vom -+ Blllldesjinanzrahmen 

umfasst. 

VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG (WR) 

Die VVR spiegelt den Budgetvollzug wider. Sie enthält das Ergeb­

nis aller rechtlich und winschaftlich bedeutsamen Vorgänge von der 

Genehmigung durch das -+ Bundcsjinanzgcse/z bis zur tatsächlichen Lei­

stung der -+ Auszahlungcn und Erbringung der -+ Eilizailluligen sowie der 

-+A ujivcndungen und -+Er/rägc. 

VORANSCHLAGSWIRKSAME VERRECHNUNG 

-+ Er/rägc und 

-+ EinzalllU/lgcn 

Die voranschlagswirksame Verrechnung umfasst alle 

-+ A ufwendungcn des -+ Ergcbnisltaushal/ sowie alle 

und -+ A uszahltlllgcn des -+ Finmlzicrungsltausltal/s. 

sind die -+ Einzahlungcn und -+ A uszahlungcn im 

-+ voranschlagsun",irksamcn Vcrrcchnung gemäß § 34 Abs. 

Nicht umfasst 

Rahmen der 

1 BHG 201 3. 

VORBERECHTIGUNG BZW. VORBELASTUNG 

WACHSTUMSRATE 

Vorberechtigungen bzw. Vorbelastungen teilen Berechtigungen und Ver­

pnichtungen sowie Forderungen und Schulden des Bundes dar. bei denen die 

Leistungspnicht oder die Fälligkeit erst in künftigen Finanzjahren eintrin. 

Die nominale Wachstumsrate stellt die Veränderung des -+ Brurro­

/rliandsproduklS in einer Periode dar. Die reale Wachstumsrate wird zusätz­

l ich um Preiseffekte bereinigt. 

WÄHRUNGSTAUSCHVERTRAG 

Bei Währungstauschvenrägen vereinbaren die jeweiligen Venragspanner. 

die aus Schuldaufnahmen stammenden -+ Einzahlungen nach Währungen 

oder Zinssätzen mit dem Ziel der Risikoab icherung bzw. -beschränkung 

zu tauschen. 

2 1 3  
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WIRKUNGSORIENTIERUNG 

Die Wirkungsorientierung ist einer der vier --> Gnllldsätze der Hauslralts­

füh rung des Bundes und ist in die gesamte Haushaltsführung zu integrie­

ren. Planung und Vollzug des Budgets haben sich an den angestrebten Wir­

kungen zu orientieren. Das Zid der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen 

und Männem ist integrierter Bestandteil davon. 

ZWECKGEBUNOENE GEBARUNG 

2 1 4  

Sind bestimmte .... Einzahlungen bzw . .... ErTräge aufgrund eines Bundesge­

setzes nur für einen bestimmten Zweck zu verwenden, sind die korrespon­

dierenden .... AuszahlungePl bzw . .... A ufwePlduPlgell nach Maßgabe der zweck­

gebundenen .... EiPlzal,/uPlgeli zu veranschlagen. 
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AB 

AB8AG 

ABGB 

Abs. 

AEUV 

AFFG 

AG 

AGES 

AGF 

AHS 

AKH 

AlVG 

AMA 

AMPFG 

AMS 

AMSG 

APG 

An. 

ASFINAG 

ASGG 

ASVG 

ATF 

AusfFG 

'ws 

BAWAG P.S.K. 

BBG 

8FG 

8FRG 

8GBI. 

BHG 

BHOG 

BHV 

SIP 

BKA 

BMA$K 

BMeiA 

BMEIA 

BMF 

Au fgabc:nbc:rt'ich 

Abbaubc::leiligungsAG 

Allgt"mdnr'S bürgerlichts Gt'Setzbuch 

Absal2 

V(.n.rag uhu dit Ar'WitsW("ist 
dt'r Europäischen Union 

Ausfuhrflnanzil:'rungsf'ördt"mn�gr'SC'tz 

Aktiengesr.llscha ft 

ÖSlerreichische Agentur rur Gesundheit 
und Emährungssicherheil 

Außengrenzenfonds 

AllgC'mdn bildende höhere chuh: 

Allgrmrinn Krankrnhaus 

Arbdtsloscnvcrsichcrungsgesetz 

Agrarmarkt Austria 

Arbthsmarktpol i t ik � Fi n anzitrungsgtstu. 

Arbthsmarktservi('� 

ArbC'llSmarttsC'TViC'tgest12 

A1Igt'mr:inrs Pl'nsionsg�tz 

AJ1ikd 

Aulobahnen- und Sthntllst'raßtn-Finanz.it-
nJngs-AG 

Arbdts- \,Ind Sozialgcr1chugcsc:u. 

Allgemdnes Sozialversicherungsgesetz 

Ausgleichstax fonds 

Ausfuhrfördcrungsgl"St'lZ 

Auslna Winschafust:IVlct GmbH 

Bank filr Arbeit und Winschalt und 
Östrrreichuc:hc Postsparkasse AG 

Budgetbcgldtg5t'tz. 8undesbahngl"S(:tz 

Bundesflnanzgestt:z 

8und�flnanzrahmengeset2 

8I,Jnd�gnt(Zblatt 

ßu nd�hau'ihatl�ges('1;1; 

HI,J n d�haft\,l n gsobergre nun gesetz 

Du ndnhaushalt5vl:'mrd nung 

Brutloinlandsprodult 

Bundeskanzleramt 

8un(lnminislerium rur Arbeit. Soziales 
und Konsumentrnsc:hul'Z 

BundrsminLstrrium fUr europäiS("he und 
inltmationalt Angrlegtnhdtrn 
Ibis. 28.2.2014' 

Sundesministerium für Europa. 
lnlrgration und Äußeres (ab. 1.3.2014J 

Bunde1minislerium tur Finanzen 

Ab kü rz u ngsverzei eh n is 

8MG Bund�min istc:rium rur G�undh('il 

8MI Bundrosminislc:rium für lnnr� 

BMJ Bundrsministc:rium für Justiz 

BMLFUW Bundtsmin�[c=rium für Land- und Forsl-
wirtschaft, Umwell und Wassrl'Wiruch .. rt 

BMLVS Bundesminßltrium für Landts\ltl1tidigung 
und Spon 

BMUKK Bundtsministtrium für UnterrichI. Kunst 
und Kultur (bis 28.2.2014) 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Frauen 
lab 1.3.2014) 

8MVIT Bundesministeriurn für Verkthr. Innovation 
und Technologie 

BMWF Bundcsministerium für Wisstrt.S<."hart und 
For><hung Ibis 28.2.2014' 

BMWFJ Bundesminuterium filr Wirtschaft. Familie 
und Jugend (bis 28.2.2014) 

BMFJ Bundöminislerium für Familien und 
Jugend {ab 1.;1.20141 

BMWfW Bundominislerium filr WissensC'haft, For-
schung und Winsch.aft (ab 1 . 1.2014) 

BNE Bruttonal'ionalelnkommen 

BRA Bundesrtthnungsabschluss 

BRZ GmbH Bund("5rt"("henZ('ntrum GmbH 

BSVG Ba uem-Sozia 1 versiehe ru n gsg�tz 

BVA Bu ndovoransc-hlag. Bundf'Sverslcherungs-
anslalt 

B-VG Bundes-Vtrfassu ngsgt'Stl"z 

bzw. beziehungsweise 

ca. dn;-a 

OB Delailbudget 

d.h. das heißt 

EFF Europäischer FIOchllingsfonds 

EFRE Eumpäi.sc:her Fonds für �ionale 
Entwick.lung 

EFSF E:u rop'j.sc: hc Fi nanzstabilisierungsfazilit:il 

EFSM EuropäiS(hcr Fi nlillnzslabiljsicnJ ngsmetha· 
nLsmus 

EGFL Europäischn Garantiefonds für dir' 
Landwirts<'hafl 

ElF Europäischer lnl�r::ttionsfonds 

einsehl. einschließlich 

ELER EnrwickJung dt$ ländlithen Raumes 

EP Europaparlament 

EPSAS European Public Se<;:tor Accounling 
Slandards 
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Ab k ü rzu ngsve rzei eh ni s 

ERP Europcan R«ovcry Program Ld.R. in der Regel 

ESF Europäi5':hl:T Sol.ialfonds LH.v. in Höhe von 

ESM EUl"opäi5':h<:r S1.abilitllilJ;me<;'hanismus IEF Insotvenz-Entg�ltronds 

ESVG Europäisches s.ystem volk..swirtschafUicher IESG I fiSol venz -En tgellsicheru ngsg�tz 
G�aml�hnungen I Fis Internationale Finanzlnslitulionen 

II:tc c:1 celeld 
IFRS Intemariona.l Flnancial RC'pon.ing S.'andanb 

EU Europäische Union 
IKS I n(("mn Komrollsyslr:m 

EUR Euro 
in.kJ. inklu:oive 

EUROSTAT Statistis<:hn AmI d�'r Europäischen Union 
i rt5b. ins�nde� 

EUSF SolidantälSfonds der EU 
IPSAS Inlemational Public S«tor Accounting Stan-

ukJ. uklusive dards 

EZ8 Europäische Zentralbank rr 1 nformations-T�hnologi(" 

i.V,m. in Wrbindung mit 

FAG Finanzausglc:i(h$g�("tz LZ.m im Zusammenhang mit 

IT. fort folgende IWF Internationaler Währungsfonds 

FEIE Forschung und Enrwick.lung 

FIMBAG Finanzmarklb�ttillgu ng Akti�ngesdlschaft JI/CDM Joint -I m pie m�nlatlo nlel can -Devdop mcn t-

FinSlaG Fi nanz ma rk tsta b il i tätsgesetz Mtthanism 

FLAF Familicnlastenausglc:'khsfonds 

FLAG FamUienlasttnaU!igldchsg� KA Kommunalk.rtdit Austria 

FSVG Bundr:sgdtt1. übtr dl� Sozialversichenmg KAKuG Krankenanstahen- und Kuranstaltengescl2 

frtilx:ruflic:h $<'Ib.stständig Erwerbstätiger KESt Kapitel lertragsteuer 

FTE Fom:hung und Ttchnologittmwicklung KHM Kunsl/'tislorischn Museum 

FWF Fonds zur FOrderung deI wissenscbafilicht'n KOM Kommission 
FOJ'5Chung 

KOVG K riegsop f t'rYeT'SO rgungsgesttz 

KRAZAF Kra nk.�nanslaltt:n-Zusa rnmena rbei ts fonds 
GB Globalbudgt't 

KV Kolltktivvenrag 

GebAG Gtbührt:nanspruchsg�lZ 

GehG Geh4lltsgesctz 19S6 
Iit. litera 

GmbH Gesdlschelfi mit bnctuänkttr Haftung LTE Long Term Evolution 

GÖG Gesundheil Österreich GmbH 

GPLA g�mein.same Prürung alkr lohnabhängigen 
MAK Must'um ftir angt'wandte Kunst 

Abgaben 

GS8G Gesundheits- und Sozialbcreich-Bcihilren-
Mio. Millionen 

gesetz MIS Manage ment-J n ronn ario nss)'st t'm 

GOlbefG GOterbelOrdt'rungsgest12 MQ MUS<'umsquartier 

GWG geringwtnigt Win..schartsgoltr Mrd. Milliarden 

MTO mitldfriSliges HaushaJlnitl 

HIS HaushahsinfonnationS$)fSlem des Bundes MVAG Mitttlvtrwtndungs- und 

HPI Hausprcis-Index 
Aufbri ngungs.groppc:fn 

HV KaushaltsVt'l'Technu ng 
MVÜ MiudverwendungsOl:K'rsdlrcilung 

18SG [nlc:rba n kma rklst.5rku ngsg�tz 
NHM Naturhlstorisch� MlJS('um 

i.d.F. in der Fels�mng 
Nr. Nummt'r 

i.d.g.F. tn der gthetlden Fassung 
NR Nationalr.1t 

2 1 6  

III-162 der Beilagen XXV. GP - Bundesrechnungsabschluss - 05 Hauptdok.Band 1 Textteil T3 (gescanntes Original)36 von 40

www.parlament.gv.at



R 
H 

0<8FA 

DECD 

OC'NB 

ÖAW 

Ö88 

Ö8( 

Ö1AG 

ÖPNVR 

ÖRAK 

ÖStP 

p.iI. 

PFG 

Pltt 

l'TV 

PVA 

rd. 

RF 

RH 

RHG 

Rl 

RlV 

RT 

SAP 

SCH1G 

SllC 

StVG 

StVO 

SV 

SVA 

ID8G 

TEN 

ll<ÖE 

TZ 

u. 

U.iI. 

u.Ä. 

UD 

ÖStC'rTt'ichlschC' Bundtsflnanzlcrungsagtntur 

Org.mi.sation rur wirtSC'hOiftliCht Z�m­
mC'narbc-it und Entwicklung 

OnlC'rrdchischC' Nationalbank 

OstC'rrekhischc Akademie' der WisstrlS('haften 

Osttrn'ichischC' BundnbahnC'n 

ÖSIC'rttichischC' Bundesfor5lC' AG 

Ös[C'rrt'ichischt lndu.strir Holding AG 

ÖfTC'nthchC'r Pc:ßOnc:nnah- und 
R('ßionalvutehr 

ÖS1C'rn'lchischC'r Rn:htsanwaILSkammC'nag 

OstrrttichischC'r Stabihläl5pakt 

per anno 

pnC'gC'fondsgöe:lz 

Punkt 

POSI- und T('IC'graphC'nvC'rwaltung 

Prnsionsversichcrungsanslalt 

rund 

EuropäischC'r Rüd.kC'hrfonds 

Rn:'hnungshof 

Rn:hnungshofgl5ftz 

RücklageIn. Richtlinie' 

Rechnungslegungsverordnung 

R«htst rägef 

SyslrmC'. AnwC'ndungtn. Produkte' 

Sc hit nenin r rastrukt u r -Dienst I ristu n g5-
g�llschan mbH 

StatistiC'S on Incomc: and Living Condllions 

Strafvollzugsgt'SC."tz 

StraJknve:r!te:hrsordnung 

Sozialversicherung 

Sozi alvt'rsichcru ngsa nSI all 

Transpart'nzdatenbankgts('[l 

Trans·Euro�an Nctworks 

Tonnen Rohölc:inhcitt'n 

Textzahl 

und 

untcr andcrc:m 

und Ähnlichrs 

Ubennäßigrs Defizit 

UG 

ULSG 

USW. 

UT 

VA 

V.3. 

VBÄ 

vgl. 
VGR 

v.H. 

VlC 

VD 

VPl 

VRV 

VÜlJ 
VVK 

VVR 

W1FO 

WIV 

Z 

ZabiSlaG 

z.8. 
LT. 

zw 

Abkürzungsverzeichnis 

UI11erglir1tc:rung 

Untc:mthmc:nsliquiditätsstärkungsgC5«1. 

und so wf:ilC'f 

Untenc!lung 

Voranschlag, Vcrsichcrungsanstalt 

vor alltm 

Voll�h:inigungsaquivalcnt 

vergleiche 

VolkswinschaflJiche: G�mtrf'('hnung 

von lIunde:n 

Vitnna IntrrnatlOnal Crntfe: 

Wrordnung 

Verbrauch('rp�isindex 

Voranschlags- und RechnungsabsC'hlussvc:r· 
ordnung 

Vc:rfahrc:n lK'i Obt:nnäßigrm oe:rlzit 

VerzeichnIS aller �ranschlaglen Konten 

Vo,...nschla�vergleichsr«hnung 

Ösu:-rr('ichLschrs Institut für Wirtschafts· 
forschung 

Wähmngstauschvc:ITrägc: 

ZiITN 

Zahlungsbilanzslabilisic:rungsgö<'tz 

zum BC:lsplc:1 

zum Tc:i! 

zwc:d.gc:bundtn 
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